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Ortsteile

HUNDERSINGEN
MOOSBEUREN
MÜHLHAUSEN
MUNDELDINGEN
RETTIGHOFEN

Rathaus Oberstadion:
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.    9.00 - 12.00
Di.  14.00 - 19.00
Sa.   siehe  Aushang
Mittwoch geschlossen
Die Sprechzeiten des Bürgermeisters  
können abweichen. Gerne kann  
jederzeit  telefonisch ein Termin, 
auch außerhalb  der Sprechzeiten, 
vereinbart werden.

Ortsverwaltung Hundersingen
Öffnungszeiten: 
Di. 10.00 – 11.00
Gerne kann auch außerhalb 
dieser Zeit ein Termin mit der 
Ortsvor steherin vereinbart werden.

Bücherei
Öffnungszeiten: 
Di. 15.00-17.00
Do. 18.00-19.00
Fr. 15.00-17.00
Sa.  siehe  Aushang
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Kirchplatz 29
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Bezugspreis Jahresabo: 24 €
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Katharina Härtel
Druck + Verlag 
Wagner GmbH + Co.KG
Tel.  07154 / 8222-70
Fax  07154 / 8222-15
E-Mail: 
anzeigen@duv-wagner.de
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Haustürgeschäfte 
In letzter Zeit kam es in der Gemeinde Oberstadion zu Mel-
dungen über dubiose Haustürgeschäfte. In mehreren Fällen 
wurden div. Handwerkstätigkeiten, wie z. B. Gebäude- oder 
Dachrinnenreinigung angeboten. Die Polizei warnt dringend 
vor der Inanspruchnahme solcher Haustürgeschäfte, da diese 
in den allermeisten Fällen zu überhöhten Preisen und häufig 
auch in minderer Qualität durchgeführt werden. 
Ihr Bürgermeisteramt
 
 

Osterburnneninitiative  
Oberstadion 
Oberstadion zur Osterzeit 
Kommenden Samstag, den 18.03.2023 treffen 
wir uns ab 9:30 Uhr im Bürgersaal in Obersta-
dion zum Kranzen und Vorbereiten der ver-
schiedenen Bögen für den Ostereierweg.

Wir würden uns über weitere helfende Hände freuen.
Bitte bringen sie eine Gartenschere und -handschuhe mit. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
Das Osterbrunnenteam
 
 
Rathaus aufgrund Fortbildung geschlossen 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
am Donnerstag, 30.03.2023 ist das Rathaus aufgrund einer 
Fortbildung der Mitarbeiter geschlossen.
Ab Freitag, 31.03.2023 sind wir zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten für Sie erreichbar.

Ihr Bürgermeisteramt
 
 
Tierärztin Maria Friedmann  
übernimmt Tierarztpraxis 

Foto: Maria Bloching 

Anfang März hat Maria Friedmann nach 23-jähriger Mitarbeit 
die Tierarztpraxis von Herrn Dr. Josef Merkle im Teilort Moos-
beuren offiziell übernommen. 
Aufgewachsen auf einem Bauernhof mit vielen Tieren, wusste 
sie schon früh, dass sie ihre Liebe zu den Tieren zum Beruf ma-
chen möchte und studierte somit nach dem Abitur Tiermedizin. 
Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie in der Tierarztpraxis von Herrn 

Dr. Merkle. In der Praxis werden neben dem Milchvieh - Rin-
dermast- und Schweinebeständen auch Schafe und Ziegen 
betreut. 
Natürlich legt sie als Pferdehalterin auch großen Wert auf die 
schnelle und professionelle Versorgung von Pferden. 
Auch um die Versorgung von Kleintieren muss man sich keine 
Sorgen machen. 
Um Wartezeiten und Stress zu vermeiden können Termine mit 
der Praxis vereinbart werden. Einfache Weichteil-OPs, digitales 
Röntgen, Zahnsanierungen, Scalling mit Ultraschall, Zahnex-
traktionen und auch die Kontrolle von Blutwerten können als 
Leistungen von der Tierarztpraxis angeboten werden 
Bürgermeister Kevin Wiest gratulierte Frau Maria Friedmann 
mit einem Blumenstrauß zur Übernahme der Praxis und dem 
scheidenden Praxisinhaber Dr. Josef Merkle nachträglich zu 
seinem 70. Geburtstag mit einem Buch. 
Bürgermeister Wiest betont, dass die Tierhalter und die Ge-
meinde sehr froh und dankbar sind, dass die Praxis weiterhin 
besteht. Auch genießen beide in der Region einen ausge-
zeichneten Ruf. 

 
Gemarkungsputz am 22. April 2023 
Helfer:innen gesucht! 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder, 
Einzelpersonen, Familien oder kleine Gruppen sind eingela-
den, gemeinsam ihr Oberstadion von herumliegendem Abfall 
zu säubern. Gerade unsere Kinder sollen so einen besonderen 
Fokus auf das Thema Müll und Umwelt bekommen. 
Zum Gemarkungsputz in der Gemeinde Oberstadion suchen 
wir freiwillige Helferinnen und Helfer. Müllsäcke, Handschuhe 
und Zangen werden gerne zur Verfügung gestellt. 
Der Gemarkungsputz findet am Samstag, den 22. April in 
der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr statt.
Bei starkem Regen wird die Aktion auf den 29. April 2023 ver-
schoben. Sollte es auch an diesem Tag regnen, werden wir 
nach einem neuen Termin suchen und Sie darüber im Amts-
blatt und in der Bürger-App informieren.   
Um 12 Uhr gibt es für alle helfenden Hände am Feuerwehr-
haus Oberstadion Rote und Pommes vom Imbisswagen der 
Metzgerei Engst.   
Bereits im Voraus bedanken wir uns für Ihr Interesse und hof-
fen, auf eine hohe Bürgerbeteiligung.   
Treffpunkte in den jeweiligen Teilorten ist um 9 Uhr: 
Oberstadion: Feuerwehrhaus
Mühlhausen: Containerstellplatz
Moosbeuren, Mundeldingen: Spielplatz
Hundersingen, Rettighofen: Dorfspielplatz   
Ihr Bürgermeisteramt
 
 
Wahl der Schöffen   
für die  
Geschäftsjahre  
2024 bis 2028 
Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen und 
Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. 
Gesucht wird in unserer Gemeinde 1 Person, die am Amtsge-
richt Ehingen als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung 
in Strafsachen teilnimmt. Die Gemeindevertretung und der 
Jugendhilfeausschuss des Land-Kreises schlagen doppelt so 
viele Kandidaten vor, wie an Schöffen bzw. Jugendschöffen 
benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffen-
wahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 
2023 die Haupt- und Ersatzschöffen. 
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der 
Gemeinde wohnen und am 1.1.2024 mindestens 25 und 
höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche 
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Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend 
beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungs-
verfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum 
Verlust der Übernahme von öffentlichen Ämtern führen kann, 
ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder 
für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugs-
beamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) 
und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden. 
Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, d. h. das 
Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurtei-
len können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Men-
schenkenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen Richter müssen 
Beweise würdigen, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein 
bestimmtes Geschehen wie in der Anklage behauptet ereignet 
hat oder nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, Gut-
achten oder Urkunden ableiten können. Die Lebenserfahrung, 
die ein Schöffe mitbringen muss, kann sich aus beruflicher Er-
fahrung und/oder gesellschaftlichem Engagement rekrutieren. 
Dabei steht nicht der berufliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern 
die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen erworben wurde. 
Schöffen in Jugendstrafsachen sollen über besondere Erfah-
rung in der Jugenderziehung verfügen. 
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in ho-
hem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des 
Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und - wegen des 
anstrengenden Sitzungsdienstes - gesundheitliche Eignung. 
Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind für das Amt 
nicht erforderlich.
Schöffen müssen ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über 
Rechte und Pflichten informiert sein und sich über die Ursa-
chen von Kriminalität und den Sinn und Zweck von Strafe 
Gedanken gemacht haben. Sie müssen bereit sein, Zeit zu 
investieren, um sich über ihre Mitwirkungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten weiterzubilden. Wer zum Richten über Men-
schen berufen ist, braucht Verantwortungsbewusstsein für den 
Eingriff durch das Urteil in das Leben anderer Menschen. Ob-
jektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in schwie-
rigen Situationen gewahrt werden, etwa wenn der Angeklagte 
aufgrund seines Verhaltens oder wegen der vorgeworfenen Tat 
zutiefst unsympathisch ist oder die öffentliche Meinung be-
reits eine Vorverurteilung ausgesprochen hat. Schöffen sind 
mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Für jede Verurteilung 
und jedes Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Ge-
richt erforderlich. Gegen beide Schöffen kann niemand verur-
teilt werden. Jedes Urteil - gleichgültig ob Verurteilung oder 
Freispruch - haben die Schöffen daher mit zu verantworten. 
Wer die persönliche Verantwortung für eine mehrjährige Frei-
heitsstrafe, für die Versagung von Bewährung oder für einen 
Freispruch wegen mangelnder Beweislage nicht übernehmen 
kann, sollte das Schöffenamt nicht anstreben. In der Beratung 
mit den Berufsrichtern müssen Schöffen ihren Urteilsvorschlag 
standhaft vertreten können, ohne besserwisserisch zu sein, 
und sich von besseren Argumenten überzeugen lassen, ohne 
opportunistisch zu sein. Ihnen steht in der Hauptverhandlung 
das Fragerecht zu. Sie müssen sich verständlich ausdrücken, 
auf den Angeklagten wie andere Prozessbeteiligte eingehen 
können und an der Beratung argumentativ teilnehmen. Ihnen 
wird daher Kommunikations- und Dialogfähigkeit abverlangt. 
Interessenten bewerben sich für das Schöffenamt in all-
gemeinen Strafsachen (gegen Erwachsene) oder für das 
Amt eines Jugendschöffen bis zum 12.06.2023 im Rathaus 
Oberstadion, Kirchplatz 29, 89613 Oberstadion per Post 
oder E-Mail:  Info@oberstadion.de.  
Das Formular kann von der Internetseite der Gemein-
de www.oberstadion.de -> Bürger, Rat & Verwaltung -> 
Schöffenwahl 2023 oder www.schoeffenwahl.de herun-
tergeladen werden. 
  
Ihr Bürgermeisteramt
 

Veranstaltungen

Terminübersicht 18.03. - 02.04.2023 
Samstag, 18.03.2023 und 
Sonntag, 19.03.2023 
Hallenspringturnier 
Reitanlage Moosbeuren 
Veranstalter: Reitverein Moosbeuren e.V. 
  
Sonntag, 19.03.2023, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Babybazar 
Mehrzweckhalle Oberstadion 
Veranstalter: Krabbelgruppe Oberstadion 
  
Montag, 20.03.2023, 17:00 Uhr 
Josefsfeier 
Kath. Kirche St. Martinus, Oberstadion 
Veranstalter: Kindergarten Oberstadion 
  
Donnerstag, 23.03.2023 und 
Freitag, 24.03.2023  
jeweils 18:00 Uhr 
Jedermannschießen 
Schützenhaus Hundersingen 
Veranstalter: Schützenverein Hundersingen 
  
Sonntag, 02.04.2023, 10:30 Uhr 
Einweihung Osterbrunnenweg 
anschließend Palmweihe und Hochamt 
Kath. Kirche St. Martinus, Oberstadion 
Veranstalter: Kath. Kirchengemeinde St. Martinus 
Oberstadion 
  
Sonntag, 02.04.2023, 14:00 Uhr 
Seniorennachmittag 
Oberstadion/Grundsheim/Unterstadion 
Mehrzweckhalle Oberstadion 
Veranstalter: DRK-Ortsverein Oberstadion 
  
Sonntag, 02.04.2023 bis Sonntag 23.04.2023 
Ostereierausstellung 
Krippenmuseum Oberstadion 
Veranstalter: Gemeinde Oberstadion 

Vorgezogener 
Redaktionsschluss
Sehr geehrte Autoren,
aufgrund der kommenden Osterfeiertage wird  
folgender Redaktionsschluss vorgezogen:
Veröffentlichung: 06.04.2023
Redaktionsschluss: 04.04.2023, 10:00 Uhr
Wir bitten um Beachtung 
und wünschen Ihnen schöne Feiertage.
Der Verlag
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Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung  
des Gemeinderats vom 09.03.2023 
1. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplanes 2023 einschließlich Finanzpla-
nung 2022 - 2026 
Der Gesamtbetrag der Erträge des Ergebnishaushalts wird mit 
3.750.958 Euro festgesetzt. Die Aufwendungen mit 3.787.858 
Euro, somit soll das Jahr 2023 mit einem negativen Ergebnis 
von 36.900 Euro abgeschlossen werden. 
Der Haushalt ist insgesamt weiterhin auf Konsolidierungskurs, 
jedoch können alle wichtigen Maßnahmen umgesetzt werden. 
Vorgesehen sind eine PV Anlage auf dem Rathausdach, die 
Anschaffung eines E-Fahrzeuges für den Bauhof, der Neubau 
einer Bauhofhalle, der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen 
und der Bau eines Gehwegs in der Bühlstraße. 
Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt auf 1.393 Euro. 
  
2. Beratung und Grundsatzbeschluss zur Ausweisung 
einer PV Freiflächenanlage in Oberstadion, Gemarkung 
Moosbeuren 
Im Flächennutzungsplan sind die Flst. 302-307 Reifenhölzle 
auf der Gemarkung Moosbeuren als Freifläche für PV-Anla-
gen ausgewiesen. 
Die Grundstückseigentümer haben sich mit der EnBW darauf 
geeinigt, hier eine Freiflächen PV-Anlage zu realisieren. Die 
EnBW stellte das Projekt in der Sitzung vor. 
Das Gremium hat den Grundsatzbeschluss getroffen, das 
Projekt zu unterstützen und alle notwendigen Beschlüsse 
hierfür herbeizuführen. 
  
3. Ergänzungssatzung „Flst. Nr. 26“ nach § 34 BauGB zur 
Einbeziehung einer Außenbereichsfläche in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil in Oberstadion- Mundeldingen 
- Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss - 
Anlass für die Aufstellung der Ergänzungssatzung „Flst. Nr. 
26“ ist der Wunsch des Grundstückseigentümers (Flurstück 
Nr. 26, Gemeinde Oberstadion, Gemarkung Mundeldingen) 
auf dem Grundstück Flurstück Nr. 26 ein Wohngebäude zur 
Eigennutzung zu errichten. Das projektierte Wohngebäude be-
findet sich im Außenbereich. Die Fläche steht im räumlichen 
Zusammenhang mit den angrenzenden Innenbereichsflächen. 
Dem geforderten räumlichen Zusammenhang wird Rechnung 
getragen und es entsteht eine angemessene Arrondierung des 
Siedlungskörpers. Die Aufstellung einer Ergänzungssatzung 
ist erforderlich, mit dieser die Außenbereichsflächen in den 
Innenbereich eingezogen werden. 
Bauvorhaben werden künftig nach dem Gebot des Einfügens 
(§ 34 BauGB) beurteilt. 
Das Gremium stimmte dieser Satzung zu. Den Satzungsbe-
schluss finden Sie auf der Homepage der Gemeinde unter der 
Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“. 
  
4. Bebauungsplan „Gartenweg, 1. Änderung“ Gemeinde 
Oberstadion, Gemarkung Mundeldingen, Ortsteil Mühl-
hausen
- Beschluss über die Behandlung der während der öffentli-

chen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
In Mundeldingen, Ortsteil Mühlhausen, soll die planungsrecht-
liche Grundlage für Bauvorhaben geschaffen werden, die von 
den Festsetzungen des Bebauungsplans „Gartenweg“, rechts-
kräftig seit 04.09.2009, abweichen. 
Um zukünftigen Bauvorhaben einen größeren Gestaltungs-
spielraum zu gewährleisten, ist eine Überschreitung der im 
Bebauungsplan „Gartenweg“ festgesetzten Geschossflächen-
zahl (GFZ) und der festgesetzten Gebäudehöhen, sowie eine 
größerer Gestaltungsspielraum bei der Dachneigung, den 

Dachaufbauten, der Grundstückseinfriedung und bei der Er-
richtung von Garagen und Stellplätzen, vorgesehen. In dem 
neben Einzelhäuser auch Doppelhäuser zugelassen werden, 
sowie die maximale Anzahl an Wohneinheiten je Gebäude 
erhöht wird, wird ein Beitrag zur höheren Ausnutzung des 
Wohngebiets geleistet. In Zuge dessen ist eine Erhöhung der 
Stellplatzverpflichtung notwendig. Zum Schutz von Grund und 
Boden und des Mikroklimas wird eine Gartengestaltung mit 
Schotter- oder Steinschüttungen untersagt. Darüber hinaus 
wird die festgesetzte Erschließung, sowie die Pflanzbindun-
gen/-gebote der tatsächlichen Situation angepasst. 
Durch die Schaffung eines größeren Gestaltungsspielraum für 
künftige Bauvorhaben wird eine Bebauung, insbesondere der 
noch unbebauten Grundstücke, attraktiver. Als Nebeneffekt 
wird ein Beitrag zur Nachverdichtung geleistet, wodurch der 
Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
Rechnung erfüllt werden kann. 
Das Gremium stimmte dieser Änderung zu. Den Satzungs-
beschluss finden Sie auf der Homepage der Gemeinde unter 
der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“. 
  
5. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung 
eines Elektro Autos für den Bauhof der Gemeinde und 
eine Ladesäule 
Im Juni 2022 gab es die Möglichkeit, sich für das Projekt 
Elektromobilität zu bewerben. Förderfähig sind Ladesäulen 
und Fahrzeuge, die mit 100 % erneuerbarer Energie betrieben 
werden. Der Fördermindestbetrag liegt bei 25.000 Euro brutto. 
Die Gemeinde hat sich beworben und nun im November 2022 
einen positiven Förderbescheid erhalten. 
Aufgrund dessen wurden Angebote für ein geeignetes Bau-
hoffahrzeug und eine Ladesäule eingeholt. 
Das Gremium stimmte zu, das günstigste Angebot für ein 
E-Auto zu nehmen und den Opel Combo e-Life für rund 39.839 
Euro anzuschaffen. 
Ebenso soll die Ladesäule für rund 12.611 Euro angeschafft 
werden, der Zuschuss hierfür beträgt rund 3.213 Euro. 
Um die Förderung zu erhalten müssen ein Auto und eine La-
desäule in Kombination angeschafft werden. 
  
6. Bekanntgaben 
Ausgaben für den Kindergartenbus 
Bürgermeister Wiest teilt dem Gemeinderat mit, dass die Aus-
gaben für den Kindergartenbus im Jahr 2022 11.734,03 € 
betragen haben. 
Hiervon beträgt der Elternanteil 3.388 Euro, die Gemeinde trägt 
die restlichen Kosten in Höhe von 8.346,03 Euro. 
Bei der Gemeinderatssitzung am 16.10.2019 wurde beschlos-
sen, jährlich die Kosten für die Kindergartenbeförderung an-
zuheben, bis diese mit 25 € pro Monat und Kind eine 50 % 
Deckung der Kosten erreichen. 
Aktuell liegt der Betrag pro Monat und Kind bei 23 €. Der Ei-
genbetrag der Eltern soll daher bis 2025 auf 25 € angehoben 
werden. 
  
Jubiläumsfest 33 Jahre Christoph-von-Schmid Schule 
Oberstadion 
Am 03.03.2023 fand das Jubiläumsfest statt. BM Wiest dankt 
den Organisatoren und den Kindern für die Gestaltung die-
ses Festes. 
  
Informationsschreiben Aufnahmeverpflichtung der Kom-
munen 
Das Landratsamt informierte alle Gemeinden des Alb-Do-
nau-Kreises über die Aufnahmeverpflichtung für 2023. Die 
Gemeinde Oberstadion hat aktuell keinen Aufnahmerückstand, 
sondern hat mehr Personen als zugewiesen aufgenommen. 
  
ELR Förderung 2023 
Die Gemeinde hat auch im Jahr 2023 einen Antrag auf Ent-
wicklung Ländlicher Raum (ELR) beim Regierungspräsidium 
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gestellt. Hierfür ging nun ein positiver Förderbescheid in Höhe 
von 25.000 Euro für ein Projekt in Hundersingen ein. 
  
Bürgerumfrage im Amtsblatt Nr. 10 
Im Amtsblatt erschien eine Bürgerumfrage, hier können die 
Bürger anonym Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder 
Problem der Gemeinde mitteilen. 
  

  

Leerung Bioabfalltonne
Am Dienstag,  den 21.03. wird die Bioabfalltonne geleert.

Ihr Bürgermeisteramt
 
 
Problemstoffannahme 
im Entsorgungszentrum
- nur für Haushalte, keine gewerblichen Anlieferungen 

Termine: 
Samstag, 18. März 13.00 - 16.00 Uhr 
Samstag, 13. Mai 13.00 - 16.00 Uhr 
Samstag, 8. Juli  13.00 - 16.00 Uhr 
Samstag, 4. November 09.00 - 12.00 Uhr 
  
Als Problemstoffe angeliefert werden können:  
Altfarben (flüssig, lösungsmittelhaltig), Altöl (verunreinigt), 
Bremsflüssigkeit, Chemikalien, Desinfektionsmittel, Fotoche-
mie, Feuerlöscher, Haushaltsreiniger, Holzschutzmittel, Kleber, 
Kleinkondensatoren (PCB-haltig), Kühlflüssigkeit, Lösungsmit-
tel und lösungsmittelhaltige Farben, Lacke und andere Stoffe, 
Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel, Säuren und Laugen, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Spraydosen (nicht restent-
leert), Thermometer und andere quecksilberhaltige Abfälle, 
Unkrautvernichter, Verdünnung 
  
Keine Problemstoffe bzw. nicht zur Annahme vorgesehen 
sind u.a.: 
Asbest (Deponien Litzholz, Ehingen, und Unter Kaltenbuch, 
Laichingen), Lösungsmittelfreie, wasserlösliche Farbe wie Dis-
persionsfarbe (eingetrocknet oder verfestigt in den Restmüll), 
Halogenlampen und konventionelle Glühbirnen (Restmüll), 
infektiöse Abfälle (Restmüll), Lampen (Entsorgungszentrum), 
Medikamente (in der Regel Hausmüll) 
Im Herbst startet die nächste mobile Problemstoffsamm-
lung im Alb-Donau-Kreis. Die Termine werden rechtzeitig 
auf der Homepage bekannt gegeben: www.aw-adk.de  
  
 
Abholung des „Gelben Sacks“
Am Donnerstag, den 23.03., wird der „Gelbe Sack“ wieder 
abgeholt.

Ihr Bürgermeisteramt
 

Dr. med. Roland Frankenhauser, 
Arzt für Allgemeinmedizin,
Mühlhauser Str. 22, Oberstadion, 
Tel. 07357/890

Zahnarzt Bernd Holinca,
Kirchplatz 21, Oberstadion, Tel. 07357/9218834

Haar- und Hautexperte, Friseur Burghart
Max-Eyth-Str. 18, Oberstadion, 
Tel. 07357/91218

HAARSPALTEREI – Frisuren die unter die Haut gehen, 
Petra Traub, Grundsheimer Straße 11, Hundersingen, 
Tel. 07393/953436

Ernährungsberatung, Frau Michaela Liehr 
Graf-Wilhelm-Straße 24, Oberstadion, 
Tel. 0151 65183585

Gesundheit da
Wir sind für Ihre 

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Raum Munderkingen

Notfalltelefon:
116 117

Öffnungszeit der Notfallpraxis  
in Ehingen 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
(auch 24./31.12.) für den Notfall:
von 08:00 – 22:00 Uhr.

  Apothekendienst
Auskunft Notdienstapotheke unter 
0800 / 00 22 833 oder über die 
Bürger-App der Gemeinde Oberstadion

Zahnärztlicher
Bereitschaftsdienst
 Zu erfragen unter der Telefonnummer 
(0761)120 120 00

Sozialstation
„Raum Munderkingen“
Wochenenddienst der Sozialstation 
„Raum Munderkingen“ zu erfragen unter 
der Telefonnummer (0 73 93) 38 82.

Bereitschaftsdienste
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Zur Anmeldung in Ihrem Kundenkonto

Buchungszeichen: 5.8000.123456.7 
Gebührenbescheid-Nr.: 000000001 
Gebührenschuldner: Martina Mustermann 
Debitoren-Nr.: 123456 
Objekt-Nr. 000000; Musterstraße 120; 00000 Musterhausen  

I. Abfallgebühren-Vorauszahlungsbescheid für 2023 

1. Festsetzung der Vorauszahlungen für 2023 (siehe Erläuterungen unter II.) 
Gesamtvorauszahlung       

2. Fälligkeit 
Der Gesamtbetrag ist am 04.04.2023 zur Zahlung fällig. 
Zahlungshinweis: 
Bitte überweisen Sie ausschließlich den in der Fälligkeit angegebenen Betrag unter 
Angabe des Buchungszeichens auf unser Konto DE76 6305 0000 0021 3255 06 
(BIC SOLADES1ULM).  
Gerne können Sie die Gebühren bequem per Lastschriftverfahren bezahlen. Erteilen Sie dazu 
einfach ein Lastschriftmandat. Die fälligen Beträge werden dann termingerecht und automatisch 
von Ihrem Konto eingezogen. 

WICHTIG:

Sperrmüllcode

Der Sperrmüllcode auf diesem Bescheid muss für die 
Sperrmüll oder gebührenpflichtigen Anlieferungen bei den Entsorgungszentren ein-
gescannt werden. Bitte bewahren Sie diesen Bescheid sorgfältig auf. 

Kundennummer: 123456 
generiertes Passwort: fTMMZdwgMF

 1

II. Aufstellung Behälter und Gebühren 

Erläuterungen zu I.1 Festsetzung der Vorauszahlung für 2023 

Jahresgebühr (Restmüll) 

1 Die Behälternummer finden Sie seitlich am Behälter. Bitte gleichen Sie Ihren Behälterbestand mit den 
oben genannten Daten ab. 

Leistungsgebühr (Restmüll) 

2 Beim ersten Bescheid wird für die Vorauszahlung 1 Leerung pro Monat zugrunde gelegt. Zuviel 
bezahlte Leerungen (über 6 Pflichtleerungen) werden im Folgejahr zurückerstattet. Beginnt das 
Nutzungsverhältnis im Laufe eines Jahres, verringert sich die Zahl der Pflichtleerungen anteilig. 

Leistungsgebühr (Bioabfall) 

1 Die Behälternummer finden Sie seitlich am Behälter. Bitte gleichen Sie Ihren Behälterbestand mit den 
oben genannten Daten ab. 

Gesamtvorauszahlung    158,76 € 

Zeitraum Behälter Behälter- 
nummer 1 Monate Gebühr pro Monat Jahres- 

gebühr 
01.01.2023 bis 
31.12.2023 60 l - Restmüll 123456 12 7,36 € 88,32 €

Jahresgebühr für 2023 88,32 €

Zeitraum Behälter Behälter- 
nummer 1

Anzahl 
Leerungen 2

Leistungsgebühr 
je Leerung 

Leistungs-
gebühr 

01.01.2023 bis 
31.12.2023 60 l - Restmüll 123456 12 3,46 € 41,52 €

Vorauszahlung für 2023 41,52 €

Zeitraum Behälter Behälter- 
nummer 1 Monate Monatliche 

Leistungsgebühr 
Jährliche 

Leistungsgebühr 
01.01.2023 bis 
31.12.2023 60 l - Bio 234567 12 2,41 € 28,92 €

Leistungsgebühr für 2023 28,92 €

 5

Leerungen 

12 

 6
Nutzungsverhältnis im Laufe eines Jahres, verringert sich die Zahl der Pflichtleerungen anteilig. 

Leistungsgebühr (Bioabfall) 

Zeitraum 

 3
gebühr 

88,32 €

88,32 €

 4
gebühr 

41,52 €

41,52 €

 2
Sperrmüllcode

Buchungszeichen: 5.8000.123456.7 
Gebührenbescheid-Nr.: 000000001 
Gebührenschuldner: Martina Mustermann 
Debitoren-Nr.: 123456 
Objekt-Nr. 000000; Musterstraße 120; 00000 Musterha

Zahlungshinweis: 
Bitte überweisen Sie ausschließlich den in der Fälligkeit angegebenen Betrag unter 
Angabe des Buchungszeichens auf unser Konto DE76 6305 0000 0021 3255 06 
(BIC SOLADES1ULM).  

Post von der Abfallwirtschaft:
Der Vorauszahlungsbescheid wird verschickt 

Bild links: Ausschnitt von Seite 1 des Vorauszahlungsbescheides.  
Bild rechts: Ausschnitt von Seite 2 des Vorauszahlungsbescheides.

 1 Überweisungsdaten: Bei Überweisung 
bitte angeben (falls kein SEPA-Man-
dat erteilt wurde). Dem Bescheid liegt 
auch ein SEPA-Mandat (Abbuchungs-
erlaubnis) zum Ausfüllen bei. Auch 
eine Überweisung per Girocode ist 
möglich. 

 2 Sperrmüllcode: Ihn brauchen Sie, 
wenn Sie Sperrmüll kostenfrei 
im Entsor gungszentrum anliefern 
wollen (einmal pro Jahr möglich). Bitte 
Gebührenbescheid mitbringen. 

 3 Jahresgebühr: Sie deckt als Grund-
gebühr die Fixkosten für die Rest-
müllsammlung und -entsorgung, für 
die Sperrmüllabholung (pro Haushalt 
1 x pro Jahr ohne weitere Kosten 
möglich) sowie für den Betrieb der 
Wertstoffhöfe, Entsorgungszentren 
und Grünabfallsammelplätze ab.

 4 Leerungsgebühr: Sie fällt für jede 
ein zelne Leerung an und deckt die 
mengenabhängigen Kosten der 
Restmüllsammlung und -entsorgung. 
Man hat die freie Wahl zwischen 
6 und 26 Leerungen pro Jahr, sie wer-
den vom Chip in der Tonne gezählt 
und abgerechnet. 

 5 Anzahl der Leerungen: Beim ersten 
 Bescheid wird für die Vorauszahlung 
eine Leerung pro Monat zugrunde 
gelegt, also 12 Leerungen pro Jahr. 
Zuviel bezahlte Leerungen werden im 
Folgejahr zurückerstattet. Ab dann 
werden für die Vorauszahlung die 
Leerungen des abgelaufenen Jahres 
zugrunde gelegt – das gleiche Prinzip 
wie bei den Wohnungsnebenkosten. 
Wichtig: Mindestens 6 Leerungen pro 
Jahr werden abgerechnet.  

 6 Gebühr für Bioabfall: Diese Gebühr wird 
pauschal für das ganze Jahr bezahlt.

Die Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis verschickt 
in diesen Tagen erstmals den Gebühren-
Vorauszahlungsbescheid an alle Haushalte und 
Betriebe. Er enthält alle Informationen über die 
Höhe und Zusammensetzung der Abfallgebühr. 
Dabei wird eine Vorauszahlung errechnet, die 
innerhalb eines Monats überwiesen werden 
muss. 
Alternativ zur Überweisung kann ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt werden. Das Formular 
dazu liegt dem Bescheid bei oder kann auf der 
Homepage der Abfallwirtschaft unter
www.aw-adk.de > „Wir über uns“ > „Formulare“ 
her-untergeladen werden. Noch einfacher geht 
es über das Kunden-Login ins Bügerportal und 
der Rubrik „Finanzen“ > „Neues SEPA-Mandat 
hinterlegen“. 

Wichtig: Die Gebühren-Vorauszahlung ist 
vorläufig. So wie etwa bei der Stromrechnung 
wird beim ersten Bescheid ein voraussicht-
licher Bedarf zugrunde gelegt - in dem Fall eine 
Leerung der Abfallbehälter pro Monat. Das 
entspricht 12 Leerungen pro Jahr. Für 2024 
wird dann die tatsächliche Anzahl der 2023 
erfolgten Leerungen zugrunde gelegt, der 
Differenzbetrag erstattet oder nachberechnet. 
Es werden aber immer mindestens 6 Leerungen 
pro Jahr abgerechnet. Bei Zuzügen werden die 
Gebühren anteilig berechnet.  
Auf diese Weise wird eine bedarfsgerechte 
Abfallgebühr ermittelt, die Müllvermeidung 
honoriert.  

Der Vorauszahlungsbescheid enthält auch 
oben rechts die persönlichen Zugangsdaten 
(Kundenummer und Passwort) für das Kunden-
Login ins Bürgerportal unter www.aw-adk.de. 
Im Bürgerportal kann man online seine 
aktuellen Vertragsdaten und Bestellungen 
einsehen, die Zahl der erfolgten Leerungen 
überprüfen und Änderungen und 
Dienstleistungen in Auftrag geben.   

Zudem enthält der Vorauszahlungsbescheid 
ebenfalls oben rechts den Sperrmüllcode: Mit 
ihm kann man einmal jährlich kostenfrei 
Sperrmüll im Entsorgungszentrum anliefern 
(Restsperrmüll bis 5m³ kostenfrei, Mehrmengen 
werden berechnet). Dazu bitte den Bescheid 
(oder eine Kopie) mitbringen.
Alternativ kann Sperrmüll aus privaten 
Haushalten 1x im Jahr auf Antrag
abgeholt werden (kostenfrei bis 5 m³ pro 
Fraktion, Mehrmengen werden berechnet. 
Anmeldung im Kunden-Login unter www.aw-
adk.de). 
Rechts als Beispiel der Bescheid für einen 
Behälter mit der Nenngröße 60 Liter und zwölf 
Leerungen pro Jahr. 

Abfallwirtschaft 
Alb-Donau-Kreis 
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Augenärztlicher Notfalldienst  116 117
Bestattung Baur, Ehingen (07391) 50010
Bezirksschornsteinfegermeister Wahner
Pfahlwiesenstraße 1, Ingerkingen (07356) 9389577 
Christoph-von-Schmid-Schule Oberstadion
(Grundschule) (07357) 623
DRK Ehingen  (07391)  8666
DRK Oberstadion  (07357) 2585
und (0170) 4834476
DRK Ulm (Kreisgeschäftsstelle)  (0731) 144420
DRK Ulm (Krankentransport)  (0731) 19222
Ev. Pfarramt Rottenacker (07393) 2298 
Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Kommandant Jochen Steinle Handy (0160) 5504801
Stv. Kommandant Ralf Sauter (07393) 2988
Feuerwehr Gerätehaus  (07357)  9176174 
Feuerwehr Gerätehaus Fax  (07357)  9176175
Friedhof Hundersingen (07393) 2540 
Friedhof Oberstadion (07357) 1681
Gas-Störungsstelle  (0800)  0824505 
Gemeindeverwaltung 
Oberstadion (07357) 9214-0
Giftnotruf (0761) 19240
HNO-ärztlicher Notfalldienst   116 117
Kath. Pfarramt Oberstadion (07357) 555 
Kath. Pfarramt Munderkingen (07393) 2282 
Kinderärztlicher Notfalldienst  116 117
Kindergarten Oberstadion (07357) 2026
Kreiskrankenhaus Biberach (07351) 55-0
Kreiskrankenhaus Ehingen (07391) 586-0
Mehrzweckhalle Oberstadion (07357) 921192
Notruf (Feuerwehr/Rettungsdienst) 112
Ortsverwaltung Hundersingen (07393)  953149
Polizeinotruf (Unfall, Überfall)  110
Polizeiposten Munderkingen (07393) 91560
Polizeirevier Ehingen (07391) 5880
Postagentur Oberstadion (07357) 921423
Pfarrer Dr. Thomas Pitour (07393) 2282 
oder  (07393) 953977 
Pfarrer Dr. Venatius Oforka (07357) 555 
oder  (0152) 11727431 
Rettungsleitstelle Ulm  (0731)  19222
Störungsdienst Wasser (0160)  90754961 
und  (0172) 7409058
Strom-Störungsstelle: Netze BW  (0800) 3 62 94 77
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  (0761)120 120 00

Wichtige Rufnummern

  

Katholische Kirche Oberstadion - Grundsheim 
- Hundersingen - Unterstadion 

Kirchliche Mitteilungen für die Zeit  
vom 18. März bis 26. März 
  
Hinweise und Mitteilungen 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Oberstadion 
Dienstag, Mittwoch, Freitag 09.00 - 11.00 Uhr 
Donnerstag   15.00 - 18.00 Uhr 
Homepage:  
Kirchengemeinde Munderkingen:  
www.pfarrgemeinde-munderkingen.de 
Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:  
www.se-donau-winkel.de 
 

 
 
 
 

     
 

   
 

    
 

   
 

 
  

     
  

 
  

 
   

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

     
 

   
 

    
 

   
 

 
  

     
  

 
  

 
   

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Brauche auch ich ein Wunder?  
Sehend sind nur die, die die Mit-
menschen sehen. 
Wer nur sich selbst sieht, ist blind 
und bedarf des Wunders der Hei-
lung. Was muss ich mir von den Au-
gen waschen, damit ich die sehe, 
die mein Ansehen brauchen? Be-

nötige ich wirklich ein Wunder oder kann ich mir selbst die 
Augen öffnen? 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

  
 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Erstkommunionkinder der Winkelgemeinden 
6. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder 
Die Erstkommunionkinder treffen sich am Freitag, 
24.03. um 14.30 Uhr in der St. Martinus Kirche in 

Oberstadion. Unser Thema wird „das Leiden, der Tod und die 
Auferstehung“ sein. 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

  
 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Kindergottesdienste 
Am Sonntag, 19. März um 10.30 Uhr findet in 
Oberstadion im Martinusheim ein Kindergottes-
dienst statt. 

Denkt an euren Leporello und an eure Tasche 
Wir freuen uns auf viele Kinder! 
Euer Kindergottesdienstteam 
  

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  
   
        
   

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
   

  
   

  
 

 
 

 
 

 
 

Empfang der Hl. Kommunion vor Ostern 
wenn Sie aufgrund Ihres Alters oder einer Krank-
heit keine Möglichkeit haben an der Feier der 
Heiligen Messe in der Kirche teilzunehmen, aber 
gerne die Hl. Kommunion empfangen möchten, 

melden Sie sich  bitte im Pfarrbüro (Tel. 07357-555). 
Herr Pfr. Oforka besucht Sie an folgenden Tagen: 
Am Dienstag, 28.03. ab 10.00 Uhr nach Oberstadion, Mun-
deldingen, Mühlhausen, Moosbeuren und Grundsheim am 
Mittwoch, 29.03. ab 10.00 Uhr nach Hundersingen und Un-
terstadion 
  
Bußfeier und Beichtgelegenheiten in den Winkelgemein-
den 
Bußfeier: 
Sonntag, 19. März um 18.30 Uhr in Oberstadion 
  
Beichtgelegenheiten: 
Dienstag, 28. März ab 18.00 Uhr in Hundersingen 
Donnerstag, 30. März ab 18.00 Uhr in Unterstadion 
Freitag, 31. März ab 17.15 Uhr in Oberstadion 
Dienstag, 04.April ab 18.00 Uhr in Grundsheim 
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Kirchengemeinderat Unterstadion 
Der Kirchengemeinderat Unterstadion trifft sich am Dienstag, 
21. März um 19.00 Uhr im Ulrika Stüble zu einer Kirchenge-
meinderatssitzung. 
  
Seniorengottesdienst  
Treffpunkt Gottesdienst - für Senioren in der Seelsorge-
einheit Donau Winkel 
Herzlich Einladung zum Treffpunkt Gottesdienst für die Seel-
sorgeeinheit Donau-Winkel am Mittwoch, 22. März um 14.00 
Uhr in die Pfarrkirche St. Jakobus-Major-Kirche in Emerkingen. 
Im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie recht herzlich zu 
Kaffee und Kuchen eingeladen. 
Ein Fahrdienst aus allen Orten wird bei Bedarf angeboten!  
Bitte im Pfarramt in Munderkingen unter Tel: 0 73 93/ 22 82 
anmelden! 
  
Willkommen Franziska Werner 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
      

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Ich bin Franziska Werner, geboren 
am 16.12.2000 in Berlin, habe im 
Sommer 2021 mein Abitur an der 
Maria-von-Linden-Schule in Heiden-
heim absolviert und studiere seit Ok-
tober 2021 Angewandte Theologie 
und Religionspädagogik an der ka-
tholischen Hochschule in Freiburg. 
Ich habe mich für diesen Studien-
gang entschieden, da ich den Be-
ruf der Gemeindereferentin/des 

Gemeindereferenten sehr spannend und vielseitig finde. Ein 
Beruf, der die Kirche von heute mitgestaltet. Und weil ich be-
sonders von meiner Mutter christlich erzogen wurde und nun 
durch das Studium meinen Glauben vertiefen möchte. 
Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und 3 jüngeren 
Schwestern in Auernheim, einem kleinen Dorf bei Nattheim 
im Landkreis Heidenheim an der Brenz, wo wir als Familie 
seit Mai 2020 ein Hofcafé betreiben (www.cafe-beste-zeit.de) 
Seit 2010 bin bzw. war ich bei den Ministranten in unserer 
Kirchengemeinde aktiv, 3 Jahre auch als Oberministrantin. 
Ich freue mich sehr, auf das Praktikum bei Ihnen, um den Be-
ruf der Gemeindereferentin noch besser kennenzulernen und 
bin sehr gespannt auf diese Zeit, in der ich mit Sicherheit viele 
neue Erfahrungen sammeln werde. 
  
Einladung zur Wanderung für Menschen in Trauer  
Gemeinsam durch die Trauer gehen. 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
      

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Vergangenes hinter sich 
lassen, jedoch nicht ver-
gessen. 
Sich Kraft und Trost 
aus der Natur holen. 
Wir wollen Ihnen die 
Chance bieten, bei klei-
nen Wanderungen Ihrer 
Trauer Raum zu geben. 
Frauen mit Ausbildung 
in der Trauerarbeit be-

gleiten Sie. Wir geben Impulse zum Zuhören und Nachspü-
ren. Die Möglichkeit, unter Gleichgesinnten zu sein oder mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen, kann helfen den Verlust zu 
verarbeiten. 
Nächstes Treffen: Samstag, 25.03.2023, 13.30 Uhr  
Gasthaus Rose in Munderkingen 
Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt. 
Nähere Infos: Gabriele Eisele, Tel. 07393/919 725 od. Hos-
pizgruppe Ehingen, Tel.: 07391/754 176 
Zu dieser kleinen Wanderung laden Sie ganz herzlich ein: 
Die kath. Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Donau-Winkel 
Die ev. Kirchengemeinden Munderkingen/Rottenacker, die 
Hospizgruppe Ehingen 
  

 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Misereor-Sonntag findet am  
26. März, 5. Fastensonntag, statt. 
Mit der Fastenaktion 2023 stellt Mise-

reor Frauen aus Madagaskar in den Mittelpunkt, die den 
sozialen Wandel ihrer Gesellschaft vorantreiben. Frauen sind 
Motoren der sozialen und ökologischen Veränderungen, 
die unsere Welt dringend braucht. 
Vielen Dank für Ihre Spende zur Misereor-Fastenaktion! 
  
Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Fastenaktion Misereor 2023  
Liebe Schwestern und Brüder, 
die Welt ist voller Wunden, die wir Menschen ihr zugefügt 
haben. 
Es braucht Mutige und Engagierte, die sich für eine Überwin-
dung der Missstände einsetzen. 
Oft sind es Frauen, die solche Veränderungen bewirken: Im 
gesellschaftlichen und politischen Leben entwickeln sie Visi-
onen, sie kämpfen für eine gerechtere Welt. Und sie prägen 
auch die Kirche durch ihr Engagement in Pfarreien, Verbän-
den und Netzwerken. 
Die diesjährige Misereor-Fastenaktion steht unter dem Leit-
wort: „Frau. Macht. Veränderung.“ Mit der Fastenaktion setzt 
sich Misereor dafür ein, dass Frauen gleichberechtigt am 
Wandel mitwirken können. Beispielhaft zeigen das die Part-
ner in Madagaskar, wo Frauen mutig für eigene Landrech-
te kämpfen, wo sie als Kleinbäuerinnen die Ernährung der 
Dorfgemeinschaft sichern oder als Lehrerinnen den Kindern 
Ausbildung ermöglichen. In einem Land, das als eines der 
ärmsten Länder weltweit gilt, ist der Einsatz dieser Frauen 
überlebensnotwendig. 
Deshalb: Unterstützen wir in dieser Fastenzeit das großartige 
Engagement der Misereor-Partnerorganisationen weltweit. 
Stellen wir uns an die Seite aller, die sich für die Gleichbe-
rechtigung von Männern und Frauen einsetzen. Bleiben wir 
wachsam für jedes Unrecht, setzen wir uns gegen die Zerstö-
rung von Gottes Schöpfung ein. Nutzen wir die Wochen der 
Fastenzeit für eine Veränderung hin zu einer gerechteren Welt 
ohne Krieg, ohne Hunger und ohne Ausgrenzung. 
Teilen wir mit den Menschen im Globalen Süden unsere Hoff-
nungen, unsere Gebete und unser Engagement. Herzlich dan-
ken wir Ihnen auch für Ihre großherzige Spende für Misereor. 
Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart 
+ Dr. Gebhard Fürst Bischof  
  
 
Gottesdienste i. d. Seelsorgeeinheit 
„Donau-Winkel“ 

Samstag, 18. März 
18.30 Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
18.30 Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Sonntag, 19. März 
09.00 Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier Rottenacker 
10.30 Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
 Kindergottesdienst im Martinusheim  
10.30 Uhr Firmgottesdienst Munderkingen 
18.30 Uhr Bußfeier Oberstadion 
Montag, 20. März 
17.00 Uhr Josefs Feier Oberstadion (Kindergarten Obersta-

dion) 
17.00 Uhr Rosenkranz Unterstadion 
18.30 Uhr Rosenkranz Pfarrhof Oberstadion 
Dienstag, 21. März 
18.30 Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
Mittwoch, 22. März 
07.40 Uhr Schüler-Wort-Gottes-Feier Oberstadion 
14.00 Uhr Seniorengottesdienst Emerkingen 
18.30 Uhr Eucharistiefeier Moosbeuren 
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Donnerstag, 23. März    
18.30 Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
18.30 Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Freitag, 24. März 
17.45 Uhr Kreuzweg Andacht Oberstadion 
18.30 Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
18.30 Uhr Eucharistiefeier Unterwachingen 
Samstag, 25. März 
11.00 Uhr Probe Firmung Unterstadion 
18.30 Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
18.30 Uhr Firmung Unterwachingen 
Sonntag, 26. März 
09.00 Uhr Eucharistiefeier Oberstadion  

 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier Emerkingen 
10.30 Uhr Firmung Unterstadion 
  
  

St. Martinus  
Oberstadion

  
4. Fastensonntag  
Sonntag, 19. März (Laetare) 
10.30 Uhr Eucharistiefeier 
 Jahrtag f. Erwin Rieger 
 Ged. f. v. A. der Fam. Rieger u. Schafitel 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

  
 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Kindergottesdienst im Martinusheim 
 Minis: Jonathan G. Marwin G., David E., Nino C., 

Silvan B., Jakob W. 
11.45 Uhr Hl. Taufe von Amelie Theresa Aigner 
 Die Kirchengemeinde Oberstadion gratuliert der 

Tauffamilie Aigner zur Taufe ihrer Tochter Amelie 
Theresa und wünscht dem Täufling Gottes Segen 
für ihren Lebensweg! 

 Minis: Jonas R., Lukas R. 
18.30 Uhr Bußfeier 
 Minis: Linus S., Johannes H. 
Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria 
Montag, 20. März 
17.00 Uhr Josefs Feier gestaltet vom Kindergarten Obersta-

dion 
Mittwoch, 22. März 
07.40 Uhr Schüler-Wort-Gottes-Feier 
 Minis: Marie M., Julia H. 
Freitag, 24. März  
17.45 Uhr Kreuzwegandacht 
 Minis: -wie eingeteilt- 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 Mitgestaltet von der Musikgruppe 
 Ged. f. Josef, Irmgard u. Rosina Epp 
 2. Opfer f. Hermann Seitz 
 Minis: Moritz M., Lisa M., Max F., Lena F. 
5. Fastensonntag 
Sonntag, 26. März  -Misereor Kollekte-  
09.00 Uhr Eucharistiefeier 
 Minis: Jonas R., Lukas R., Linus S., Johannes H., 

Hanna S., Lukas S. 
 

Filialkirche St. Wendelin,  
Moosbeuren 
  
Mittwoch, 22. März 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 Minis:   Jan A., Nele A. 

 

 
St. Martinus Grundsheim

  
Vorabend 4. Fastensonntag 
Samstag, 18. März  
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Dienstag, 21. März 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 Ged. f. Edeltraud Buck u. Benjamin Gumper u. v. 

A. 
 Ged. f. Konrad Blersch 
  
 

St. Maria und Selige Ulrika 
Unterstadion

  
4. Fastensonntag 
Sonntag, 19. März 
09.00 Uhr Eucharistiefeier 
Dienstag, 21. März 
17.00 Uhr Josefs Feier gestaltet 
 vom Kindergarten Unterstadion 
Donnerstag, 23. März 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 Ged. f. Josef Rehm 
 Gest. Jahrtag f. Alois Schlegel 
5. Fastensonntag 
Sonntag, 26. März  -Misereor Kollekte- 
10.30 Uhr Firmgottesdienst 
 
 

Ev. Kirchengemeinde 
Attenweiler/Moosbeuren

Wochenspruch: 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 
 (Johannes 12,24) 
  
Sonntag, 19. März - Laetare - 
Kein Gottesdienst in Attenweiler. Wir laden Sie gerne ein, 
die Gottesdienste in Biberach zu besuchen. 
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst | Stadtpfarrkirche | 

Pfarrer Wruck 
11.00 Uhr Gottesdienst |  Bonhoefferkirche | Pfarrer Wruck 
19.00 Uhr Taizé-Abendgebet |  Ev. Spitalkirche | Pfarrer 

Wruck 
Montag, 20. März 
09.00 Uhr Miniclub Attenweiler 
 für Kinder bis zum Kindergarteneintritt in Beglei-

tung eines Elternteils 
 Treffpunkt: Turnhalle Attenweiler 
 Weitere Informationen und Anmeldung im Pfarr-

amt! 
Dienstag, 21. März 
09.30 Uhr Pfarramt in Attenweiler geöffnet bis 11.30 Uhr 
14.00 Uhr Seniorennachmittag im evangelischen Gemeinde-

haus in Attenweiler. Herzliche Einladung an alle 
Interessierten. 

19.30 Uhr Posaunenchorprobe in Attenweiler 
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Mittwoch, 22. März 
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht in Attenweiler 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe in Attenweiler (ab 19.30 Uhr 

Männer) 
Sonntag, 26. März - Judika - 
09.30 Uhr Gottesdienst in Attenweiler (Prädikant Frank 

Halke) 
10.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehäusle in Uttenweiler 
 

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg  
vom 7. bis 11. Juni 2023, steht unter der Losung „Jetzt ist 
die Zeit“ (Mk 1,15). Es werden rund 100 000 Menschen er-
wartet. An den fünf Tagen finden rund 2000 einzelne Veran-
staltungen in einem sehr vielfältigen Programm statt. Dabei 
werden Themen der Zeit diskutiert, Fragen nach Frieden  
und Gerechtigkeit, dem Klimawandel und der Würde des 
Menschen gestellt, Gespräche zwischen den Konfessionen 
geführt und gemeinsame Gottesdienste gefeiert. 
„Reinalter Reisen“ aus Laupheim bietet in Zusammenarbeit 
mit der Evangelischen Kirchengemeinde Laupheim und 
dem Ev. Bildungswerk Oberschwaben zwei Busreisen am 
Wochenende 10./11. Juni 2023 zum Kirchentag in Nürnberg 
an. Dieses Angebot ist offen für alle Interessierten. Die Teil-
nehmenden haben die Wahl, das vielfältige Programm des 
Kirchentags vor Ort selbst zu erkunden oder sich je nach 
Interesse einer von mehreren Kleingruppen anzuschließen, 
die von Pfarrer Christian Keinath von der Ev. Kirchenge-
meinde Laupheim und EBO-Geschäftsführerin Inka Rod-
dewig begleitet werden. Weitere Details hierzu folgen nach 
offizieller Veröffentlichung des Veranstaltungsprogramms 
des Kirchentags Ende März. 
Eintägige Busreise:  „Kirchentag Kompakt“ mit Reisebe-
gleitung. Ein Angebot für alle am Samstag, 10. Juni 2023 
Fahrtkosten: 35 €, Teilnehmerzahl: 48, Anmeldefrist:  
2. Juni 2023 
Im Reisepreis enthalten sind beim zweitägigen Angebot  
10. bis 11. Juni 2023 die Fahrt, inkl. einer Übernachtung 
sowie Bustransfers vom Hotel zur Nürnberger Innenstadt 
Reisepreis: Pro Person im Doppelzimmer: 100 €, Einzel-
zimmer: 144. € Mindestteilnehmerzahl: 50 
Anmeldeschluss 27. März 2023 
Tagestickets für kostenpflichtige Veranstaltungen werden se-
parat in Rechnung gestellt. Pro Person: 39 €, ermäßigt 29 €. 
Diese Tickets gelten jeweils einen Tag und beinhalten voraus-
sichtlich (nach Angabe des Veranstalters) für diesen Tag auch 
einen Fahrausweis für den öffentlichen Nahverkehr vor Ort. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei uns im Pfarramt.

Vertretung im Pfarramt 
Pfarrer Seichter ist voraussichtlich bis 18. März im Pfarramt 
nicht erreichbar. Die Vertretung in dringenden Fällen hat Pfarrer 
Hans-Dieter Bosch aus Warthausen, Tel. 07351/13914. Sollte 
Pfarrer Seichter ab 19. März noch nicht zurück sein, dann er-
halten Sie die Informationen zur Vertretungsregelung wie folgt: 
- Veröffentlichung im Schaukasten an der Kirche 
- durch Abhören der Bandansage auf dem Anrufbeantwor-

ters 
- durch die Abwesenheitsnachricht nach einem E-Mail- 

Kontakt 
Das Büro im Pfarramt ist dienstags von 8.30 bis 11.30 Uhr 
besetzt. Sie dürfen gerne anrufen oder Ihre Anliegen per Brief 
oder E-Mail an uns weiterleiten, diese werden wir dann mög-
lichst zeitnah erledigen. 
  
Kontaktdaten evangelisches Pfarramt: 
Aßmannshardter Str. 1, 88448 Attenweiler 
Telefon: 0 73 57/8 56 
E-Mail: Pfarramt.Attenweiler@elkw.de 
Telefax: 0 73 57/92 11 69 
Nachbarschaftshilfe: Frau Schilling, Tel. 07357/1382 

Ev. Kirchengemeinde  
Rottenacker

Freitag, 17. März 2023 
18:00 Uhr Tonen Gruppe 1 
Samstag, 18. März 2023 
15:00 Uhr Hospiz-Gedenkgottesdienst in Kirchbierlingen 
Sonntag, 19. März 2023  
Wochenspruch für die Woche nach dem Sonntag Lätare: 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, 
bringt es viel Frucht.“ (Johannes 12, 24) 

10:00 Uhr Familiengottesdienst mit dem Singkreis, dem 
Frauenchor aus Munderkingen und Vertretern 
aus Bukoto (Pfarrer Reusch) 

 Das Opfer wird für die Kirchenrenovierung erbeten. 
11:00 Uhr Ostermarkt im Gemeindehaus 
Montag, 20. März 2023 
15:30 Uhr Bücherei bis 17:30 Uhr geöffnet, Haldengäßle 
Dienstag, 21. März 2023 
19:30 Uhr Elternabend zur Konfirmation 2023 im Gemein-

dehaus 
Mittwoch, 22. März 2023 
09:15 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus 
15:00 Uhr Konfirmandenunterricht 
19:00 Uhr Friedensgebet 
20:00 Uhr Kirchenchorprobe 
Donnerstag, 23. März 2023 
12:00 Uhr Oifach essa 
16:00 Uhr Singkreis (6 - 10 Jahre) 
 im Gemeindehaus 
18:30 Uhr All4One  

 

 
 
 

   
   

 
 

 
 

   
 

 
  

 
   

 

 
 

  
  

 
 

 
  

 
  

  
 

 
   

 
  

  
  
  
  

 
  

  
   
  
  20:15 Uhr Vorbereitung Kindergottesdienst 

Freitag, 24. März 2023 
19:45 Uhr Tonen Gruppe 2 
  
Ostermarkt am 19. März 2023 
Am Sonntag nach dem Familiengottesdienst um 10 Uhr, der 
vom Singkreis, dem Frauenchor aus Munderkingen und Ver-
tretern aus Bukoto mitgestaltet wird, öffnen sich die Türen des 
Ostermarktes im Gemeindehaus. 
Erwerben Sie Osterdekorationen (bitte Taschen mitbringen) 
und lassen Sie es sich bei Mittagssnacks und Kaffee und 
Kuchen gut gehen. 
Der Erlös kommt der Kirchensanierung zugute! 
 
 
Ostermarkt 
Sonntag, 19.03.2023 
Evangelisches Gemeindehaus Rottenacker 
11 - 17 Uhr 
Programm 
10.00 Uhr  Familiengottesdienst  
11.00 Uhr  Ostermarkt 
12.00 Uhr  Mittagssnack 
14.00 Uhr  Kaffee und Kuchen 
Wir beten zugunsten der 
Kirchensanierung 
Dekoration rund um Ostern 
Gutes aus der Osterküche 
Vogelhäuschen 
Floristik

Unsere Kontaktdaten: 
Evangelisches Pfarramt 
Kirchstraße 33 
89616 Rottenacker 
Tel.: 07393/2298 
E-Mail: Pfarramt.Rottenacker@elkw.de 
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Sportverein Unterstadion

www.sportverein-unterstadion.de

SV Unterstadion - Gesamtverein 
Einladung 
Am Samstag, den 01.04.2023 findet um 20:00 Uhr im Sport-
heim Unterstadion die Jahreshauptversammlung des Gesamt-
vereins SV Unterstadion statt. 
Tagesordnung: 
 1. Begrüßung 
 2. Totenehrung 
 3. Bericht des Vorstandes 
 4. Bericht des Schriftführers 
 5. Bericht des Kassiers 
 6. Bericht des Kassenprüfers 
 7. Bericht des Gesamtjugendleiters 
 8. Berichte der Abteilungsleiter 
 9. Entlastungen der Vorstandschaft 
10. Wahlen 
11. Ehrungen von Vereinsmitgliedern 
12. Verschiedenes 
Anträge können bis zum 25.03.2023 beim 1. Vorstand Holger 
Steinle, Moosbeurerstr. 2/1, 89613 Mühlhausen schriftlich oder 
telefonisch (017663191419, E-Mail: holger_steinle@gmx.de) 
eingereicht werden. 
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch der Mitglieder und 
Freunde des SVU. 
Holger Steinle, 1. Vorsitzender 

Verein zur Förderung des SV Unterstadion 
Einladung 
Am Samstag, den 01.04.2023 findet im Sportheim in Unter-
stadion um 19:30 Uhr  die ordentliche Jahreshauptversamm-
lung des Vereins zur Förderung des Sportvereins Unterstadion 
e.V. statt. 
Tagesordnung:  
1.  Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden 
2.  Bericht der Schriftführerin 
3. Bericht des Kassiers 
4.  Bericht des Kassenprüfers 
5.   Entlastungen 
6.  Wahlen 
7. Anträge, Wünsche und Verschiedenes 
Anträge und Wünsche sind bis spätestens 25.03.2023 dem 
Vorsitzenden (Torsten Maier, Badwiesen 31, 89613 Obersta-
dion, E-Mail: Torsten.Maier@hotmail.de) schriftlich mitzuteilen. 
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder sowie alle Freunde 
und Gönner recht herzlich eingeladen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Torsten Maier, 1. Vorsitzender 

Abteilung Tischtennis

Jedermannturnier 2023 
Am 04.03. fand unser traditionelles Jedermannturnier statt. 
Nach spannenden Spielen haben sich folgende Mannschaf-
ten gegen Ihre Konkurrenten durchgesetzt: 
1. Platz: Thilo Merk und Jonas Frankenhauser 
2. Platz: Lukas Weller und Daniel Ried 
3. Platz: Bernd Auchter / Wolfgang Epp 
Vielen Dank an alle Teilnehmer! 

Ergebnisse vomletztenSpieltag: 
Herren 1 - SSV Ulm  9:6 
Herren 2 - TSG Rottenacker 6:9 
  
Nächster Spieltag: 
Sa. 18.03.2023  
SC Berg - Herren 1 / 18:30 Uhr 
SC Staig - Herren 2 / 16:00 Uhr 

Schützenverein  
Hundersingen

www.sv-hundersingen.de

Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Hunder-
singen 
Die 66.Versammlung des Schützenvereins Hundersingen 1957 
e.V.  fand am 10.03.2023 im Schützenhaus in Hundersingen 
statt. OSM Heitele begrüßte mehr als 40 Mitglieder und Gäste. 
Die Mitgliederzahlen sind in diesem Jahr gleichgeblieben. 
Stolz dürfen wir sein, dass momentan 11 Jungschützen das 
Training besuchen. OSM Heitele spricht über das vergange-
ne Jahr, welches wie bei allen Vereinen, durch die Pandemie, 
Krieg und Energiekrise geprägt war. Dennoch konnten wir 
im vergangenen Jahr wieder Wettkämpfe austragen und die 
meisten Feste  konnten durchgeführt werden. 

Die geehrten v. L. Patrick Braig, Josef Hauler und OSM Markus
Heitele

Andrea Jörg informiert über die Veranstaltungen im Jahr 2022 
und sportlich informierten die Sportleiter Günter Traub und 
Reich Stefan. Dominik Pilger informiert über die Aktivitäten der 
Jugend und Michael Neubrand berichtet über die finanzielle 
Lage des Vereins. In seinem Amt als stv. Vorstand wurde Ge-
org Sorg einstimmig bestätigt. Als Schriftführer wurde Andrea 
Jörg, als Sportleiter Pistole Günter Traub und als Jugendleiter 
Dominik Pilger wieder gewählt. Der Kassenprüfer Oliver Neu-
brand wurde ebenfalls wieder im Amt bestätigt. 
Der kompletten Vorstandschaft wurde die Entlastung durch 
Karin Traub ausgesprochen. 
Im Anschluss an die Wahlen wurden die Ehrungen durch-
geführt. Für 25 Jahre wurde Patrick Braig geehrt und für 60 
Jahre erhielt Josef Hauler die Ehrung sowie ein Vesperbrett 
inkl. Essensgutschein. 
OSM Heitele bedankt sich bei allen geehrten für die Unter-
stützung und die Vereinstreue. 
OSM Heitele bedankt sich bei allen Teilnehmern und Gästen 
und wünscht für die bevorstehenden Wettkämpfe ein ruhiges 
Händchen und viele Gäste bei den bevorstehenden Veran-
staltungen. 
Die Vorstandschaft 
Schützenverein Hundersingen 1957 e. V. 
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DRK 
Ortsverein Oberstadion

Seniorentreff 
Zu einem Seniorennachmittag am Mittwoch, den  22.03.2023 
ab 14.00 Uhr im DRK-Heim, laden wir euch recht herzlich ein. 
Das Seniorenteam
 

 
LandFrauenvereinigung  
Oberstadion u. Umgebung e.V.

Osterkerzen gestalten 
Am Dienstag, 21.03.2023, ab 18:30 Uhr treffen wir uns im 
Gasthaus Sand in Oberstadion zum Gestalten von Osterker-
zen und gemütlichen Beisammensein. 
Bitte bringt eine Kerze mit. 
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend und viele in-
dividuelle Kunstwerke. 
Die Vorstandschaft 

Gesundheits- und 
Fortbildungsangebote

Verband Katholisches Landvolk e.V. 
Kreativseminar „Aus dem Nebel ans Licht“ - Autobiogra-
fisches Schreiben und mehr
Die heute circa Fünfundvierzig- bis Fünfundsechzigjährigen 
tragen die oft traumatischen Erlebnisse der Eltern, die diese 
selbst nie aufarbeiten konnten, unbewusst mit. Die typischen 
Anzeichen dieses sog. Generationentransfers sind: ... das 
Gefühl, viel zu leisten, aber nicht wirklich zu genügen ... nicht 
„Nein“ sagen zu können ... trotz guter Arbeit stellt sich kaum 
innere Zufriedenheit ein ... das Gefühl von Heimatlosigkeit, 
Andersartigkeit oder auf der Flucht zu sein ... das Gefühl, die 
eigenen Eltern emotional nicht erreichen zu können ... Der Ver-
band Katholisches Landvolk bietet unter der Leitung von Ma-
rion Betz (Kunsttherapeutin) in geschützter Atmosphäre einen 
Schreib- und Mal-Workshop für Kriegsenkel von Sa 6.05. - So 
7.05.23 im Tagungshaus Schönenberg in 73479 Ellwangen an. 
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Kosten: 320,- € Malmaterial, 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten inklusive.
Anmeldung bis Fr 14.04.2023 bei vkl@landvolk.de oder unter 
0711 9791-4580. Teilnehmerzahl begrenzt.
 

 

Einladung zum Infotag im 
Kolping-Bildungszentrum 
Riedlingen 

Am 25. März 2023  findet im Kolping-Bildungszentrum von 
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr für alle interessierte Schüler/innen 
und deren Eltern ein Informationstag statt. 
Am sozialwissenschaftlichen Gymnasium  mit dem Schwer-
punktfach „Pädagogik und Psychologie” können Schüler/
innen können in einem konstruktiven und angehnehmen Ler-
numfeld in drei Jahren das Abitur absolvieren. Dabei wird 
viel Wert auf persönliche und unterstützende Lernbetreuung 
gelegt. 
Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II (zweijährig). 
Die Schüler/innen bereiten sich auf interessante Berufe oder 
für ein Studium vor. und können die Schule mit einer Prüfung 
zur Fachhochschulreife abschließen. Zugangsvoraussetzung 
ist eine bestandene Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Bil-

dungsabschluss. Sie beenden die Schule mit dem Abschluss 
Assistent/in im Gesundheits- und Sozialwesen.  Das Be-
rufskolleg ist schulgeldfrei. 
Nach der Berufsausbildung zum Studium! 
In nur einem Schuljahr erwerben Schüler/innen des Tages-Be-
rufskollegs die Fachhochschulreife. Ein mittlerer Bildungsab-
schluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder fünf 
Jahre einschlägige Berufserfahrung sind Aufnahmevorausset-
zungen. Die Fachhochschulreife ist in allen Bundesländern 
anerkannt und berechtigt zum Studium aller Fachrichtungen 
an den Fachhochschulen in Deutschland. 
Das Tages-Berufskolleg ist schulgeldfrei. 
Am Berufskolleg Fremdsprachen  können die Schüler/innen 
nach der mittleren Reife in zwei Jahren die Fachhochschul-
reife und eine Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirt-
schaftsassistenten  absolvieren. Als weitere Option ist der 
Abschluss zum „Internationalen Wirtschaftskorrespondenten 
(KA)“ möglich. Ziel der Ausbildung ist es, eine fundierte Berufs-
qualifikation für international tätige Unternehmen zu vermitteln. 
Online - Prüfungsvorbereitung für die Mittlere Reife in 
Englisch 
3 x samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr, vom 01. 04.2023 bis 
29.04.2023 
nline - Italienisch-Aufbaukurs 
Der Kurs vermittelt Sprachkenntnisse für den Urlaub zu Wort-
schatz und Grammatik, 10 x dienstags von 17:30 bis 19:00 
Uhr, vom 04.04.2023 bis 13.06.2023 
Prüfungsvorbereitung für die Mittlere Reife in Mathematik 
5 x donnerstags bis freitags von 9:30 bis 11:45 Uhr vom 
06.04.2023 bis 14.04.2023 
Kurse in verschiedenen Sprachen, in Buchführung und pra-
xisorientierte Buchführung finden Sie auf unserer Homepage: 
www.kolping-riedlingen.de 
Mehr Infos: https://kolping-macht-schule.de/linktree 
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 
88499 Riedlingen, Tel. 07371/935011, gabriele.roth@
kbw-gruppe.de 

Das Regierungspräsidium 
informiert

Straßenbaumaßnahmen im Alb-Donau-Kreis, 
Stadtkreis Ulm und dem Landkreis Biberach 
im Jahr 2023 
Das Regierungspräsidium Tübingen wird im Jahr 2023 er-
neut zahlreiche Straßenbaumaßnahmen auf den Bundes- und 
Landesstraßen im Alb-Donau-Kreis, im Stadtkreis Ulm und 
im Landkreis Biberach durchführen und das Radwegenetz 
weiter ausbauen. 
„Der Erhalt der Verkehrswege und der Ausbau von Radwegen 
und Straßen sind in unserem ländlich geprägten Regierungs-
bezirk von besonders großer Bedeutung. Die Investitionen in 
den Verkehrssektor sind zur Sicherung der Wirtschaftskraft 
und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit unabdingbar. 
Baumaßnahmen führen jedoch zwangsläufig auch immer zu 
vorübergehenden Einschränkungen und Verkehrsbehinderun-
gen. Ich möchte mich daher schon jetzt bei den Bürgerinnen 
und Bürgern ganz herzlich für Ihr Verständnis und ihre Geduld 
während der für das Jahr 2023 vorgesehenen Arbeiten bedan-
ken“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser. 
Über den genauen Beginn und Ablauf der folgenden Baumaß-
nahmen sowie die hierfür erforderlichen Verkehrsumleitungen 
wird das Regierungspräsidium in gesonderten Pressemittei-
lungen jeweils vor Baubeginn informieren. 
Neubaumaßnahmen 
Neubau der B 311 bei Erbach als Querspange zur B 30 
Bei der knapp sechs Kilometer langen und auf rund 54 Milli-
onen Euro veranschlagten Neubaumaßnahme wurden in den 
Vorjahren umfangreiche landschaftspflegerische und arten-
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schutzrechtliche Vorarbeiten umgesetzt. Im vergangenen Jahr 
wurden parallel zu den fortlaufenden Brückenarbeiten eine 
Gas-, eine Abwasser- und eine Wasserleitung von der Süd- 
auf die Nordseite der B 311 verlegt. 
Mit den beiden Großbrücken über die Donau und den Donau-
kanal sind inzwischen 7 von 14 Brücken vollständig oder na-
hezu fertiggestellt. Weitere fünf Brücken befinden sich derzeit 
im Bau. Die Fertigstellung dieser Bauwerke ist für den Herbst 
2023 vorgesehen. 
In diesem Jahr werden neben dem Abschluss der Brückenbau-
arbeiten vor allem die im Sommer des letzten Jahres begonne-
nen Erdarbeiten für den Straßenbau weitergeführt. Gleichzeitig 
werden Planung und Ausschreibung der beiden verbleibenden 
Brücken vorangetrieben, damit diese parallel zum Straßen-
bau in den nächsten zwei Jahren hergestellt werden können. 
Erhaltungsmaßnahmen 
B 10, Fahrbahndeckenerneuerung Ulm/Uni (K 9915) bis 
Ulm/West 
Nachdem im letzten Jahr die Gegenrichtung einen neuen Be-
lag erhalten hat, wird in der zweiten Maihälfte mit den Arbeiten 
für die Erneuerung des Fahrbahnbelags der B 10 zwischen 
der Ausfahrt Ulm/Uni und der A 8-Anschlussstelle Ulm/West 
begonnen. Der rund 1,6 Kilometer lange Abschnitt ist mit rund 
1,6 Millionen Euro veranschlagt. Die Arbeiten sollen vor den 
Pfingstferien begonnen und Mitte Juni abgeschlossen werden. 
B 30, Fahrbahndeckenerneuerung Biberach/Nord bis Lau-
pheim Mitte 
Die Fahrbahn der B 30 wird von der Anschlussstelle Biber-
ach/Nord bis über die Anschlussstelle Laupheim/Süd hinaus 
in Richtung Laupheim/Mitte in Fahrtrichtung Ulm erneuert. 
Für den rund 4,7 Kilometer langen Abschnitt sind rund 1,5 
Millionen Euro veranschlagt. Die Arbeiten sollen in der ersten 
Maihälfte beginnen und Mitte Juni abgeschlossen sein. 
B 30, Instandsetzung Brücke über die L 259 bei Laupheim 
Im Zuge der B 30 wird bei Laupheim die Brücke über die L 
259 instandgesetzt. Die Arbeiten an dem rund 34 Meter lan-
gen und rund 14 Meter breiten Bauwerk aus dem Jahr 1988 
sollen im Juli beginnen und im Oktober abgeschlossen sein. 
Die Kosten sind mit 650.000 Euro veranschlagt. 
B 311, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Unlingen 
und Obermarchtal 
Die Fahrbahn der B 311 zwischen Unlingen und Obermarchtal 
wird auf einer Länge von rund 1,9 Kilometern für rund 700.000 
Euro erneuert. Es ist vorgesehen, die Arbeiten in der zweiten 
Junihälfte durchzuführen. 
B 312 Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Riedlingen 
und Hailtingen 
Die Fahrbahn der B 312 erhält ab dem Ortsausgang Riedlin-
gen bis zum Ende der Ortsdurchfahrt Riedlingen/Hailtingen 
auf einer Länge von rund 4,3 Kilometern für zirka 1,4 Millionen 
Euro einen neuen Fahrbahnbelag. Die Arbeiten sollen nach 
den Osterferien beginnen und Mitte Mai abgeschlossen sein. 
B 465, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Ehingen 
und Altsteußlingen 
Die B 465 erhält zwischen Ehingen und Altsteußlingen in zwei 
Bauabschnitten mit einer Gesamtlänge von rund 4,5 Kilome-
tern für zirka 1,4 Millionen Euro eine neue Fahrbahndecke. Der 
erste Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der „Max-Planck-
Straße“ bzw. „Am Wenzelstein“ und dem Abzweig „Wolfsgur-
gel“ soll ferienbedingt in der ersten Augusthälfte durchgeführt 
werden. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für die erste 
Septemberhälfte vorgesehen. 
L 255, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Rottenacker 
und Ehingen 
Die L 255 erhält voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 
2023 ab der Brücke bei Herbertshofen bis zum Bahnübergang 
in Dintenhofen auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern einen 
neuen Fahrbahnbelag. Die Kosten betragen voraussichtlich 
rund 350.000 Euro. 

L 266, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Attenweiler 
und Aßmannshart 
Die L 266 wird zwischen dem Ortsende in Attenweiler in Rich-
tung Aßmannshart voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 
2023 auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern für rund 250.000 
Euro einen neuen Fahrbahnbelag erhalten. 
L 273, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Oberstadion 
und Bettighofen 
Die L 273 erhält zwischen Bettighofen und Oberstadion auf 
einer Länge von rund 2,0 Kilometern einen neuen Fahrbahn-
belag. Die Arbeiten sind mit Kosten in Höhe von 300.000 
Euro veranschlagt und sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 
durchgeführt werden. 
L 275, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Vollochhof 
und Bad Buchau 
Die L 275 erhält zwischen der Einmündung der L 280 beim 
Vollochhof und der Einmündung der L 270 bei Bad Buchau/
Kappel auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern einen neuen 
Fahrbahnbelag. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 
rund 400.000 Euro. Die Maßnahme soll in der zweiten Junihälf-
te durchgeführt werden. 
L 280, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Lauperts-
hausen und Maselheim mit Herstellung eines Radweges, 
Amphibienschutzanlagen sowie Sanierung der Straße-
nentwässerung 
Die L 280 erhält auf der gesamten, rund 1,9 Kilometer langen 
Strecke zwischen den Ortsdurchfahrten Laupertshausen und 
Maselheim einen neuen Fahrbahnbelag. Im Zuge der Gesamt-
maßnahme werden darüber hinaus das Straßenentwässe-
rungssystem saniert, Amphibienschutzanlagen hergestellt und 
mit einem 1,5 Kilometer langen Lückenschluss eine durchgän-
gige straßenbegleitende Radwegverbindung hergestellt. Am 
6. März 2023 wurde mit den Arbeiten für die Kanalsanierung 
vom Saubach bis zur L 280 begonnen. Bis Ende März sind 
nur geringfügige Eingriffe in den Verkehrsraum zu erwarten. 
Danach wird mit dem Radwegbau begonnen, der aus Sicher-
heitsgründen unter Vollsperrung erfolgt. Abgestimmt auf das 
Wanderverhalten der Tiere wird der Bau der Amphibienschut-
zanlagen voraussichtlich im Juni bzw. August durchgeführt. 
Nach den Belagsarbeiten auf der L 280 im August und den 
anschließenden Markierungs- und Ausstattungsarbeiten kann 
die Vollsperrung der Landesstraße voraussichtlich im Septem-
ber 2023 aufgehoben werden. Die Gesamtkosten belaufen 
sich auf rund 2,6 Millionen Euro. 
L 1079, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Nerenstet-
ten und Hausen 
Abgestimmt auf eine angrenzende Erhaltungsmaßnahme des 
Regierungspräsidiums Stuttgart erhält die L 1079 ab der Kreis-
grenze zwischen den Landkreisen Heidenheim und Alb-Donau 
in Richtung Nerenstetten auf einer Länge von rund 1,2 Kilo-
metern für zirka 260.000 Euro einen neuen Fahrbahnbelag. 
L 1165, Brückensanierung und Fahrbahndeckenerneue-
rung zwischen Beimerstetten und Breitingen 
Bei Breitingen werden eine Brücke im Zuge der L 1165 über 
die Lone und zwei Feldwege saniert. In diesem Zusammen-
hang erhält die L 1165 zwischen dem Kreisverkehrsplatz im 
Knoten mit der L 1170 und Breitingen auf einer Länge von 
rund 1,6 Kilometern einen neuen Fahrbahnbelag. Für die Ge-
samtmaßnahme, die in der zweiten Junihälfte begonnen und 
Ende September abgeschlossen werden soll, werden 640.000 
Euro veranschlagt. 
L 1233, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Scharens-
tetten und Temmenhausen 
Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erhält die L 1233 
ab dem Abzweig von der L 1234 bei Scharenstetten bis zur 
Einmündung der Schulstraße in Temmenhausen auf einer 
Länge von rund 2,2 Kilometern für zirka 600.000 Euro einen 
neuen Fahrbahnbelag. 
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Wichtige Radwegmaßnahme in 2023 
B 465, Radweg Eberhardzell-Ampfelbronn - Eberhard-
zell-Mühlhausen 
Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 fällt mit dem 
Ersatzneubau einer Rad- und Wirtschaftswegbrücke über die 
Umlach der Startschuss für den 1,6 Kilometer langen Radweg 
entlang der B 465 zwischen den Eberhardzeller Ortsteilen 
Ampfelbronn und Mühlhausen. Die Gesamtmaßnahme mit 
Kosten in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro kann mit Fertig-
stellung des eigentlichen Radwegs voraussichtlich Mitte 2024 
abgeschlossen werden. 
Unter Federführung des Alb-Donau-Kreises bzw. des Land-
kreises Biberach sowie verschiedener Kommunen werden zu-
sätzlich über 700.000 Euro an Erhaltungsmitteln des Bundes 
und über 900.000 Euro an Erhaltungsmitteln des Landes in 
weitere Fahrbahndeckenerneuerungen und Bauwerkssanie-
rungen im Regierungsbezirk investiert. Weitere 2,3 Kilometer 
Radwege an Bundes- und Landesstraßen sollen für knapp 
900.000 Euro durch die Unterstützung von Kommunen und 
kommunalen Verbänden im Jahr 2023 realisiert werden. 
Hintergrundinformationen:  
Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können unter 
www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden. 

Zwischenbilanz anlässlich des Weltverbrau-
chertages am 15.03.2023: Marktüberwachung 
Baden-Württemberg leistet wichtigen Beitrag 
zum Verbraucherschutz - Kontrollen so wichtig 
wie nie zuvor 
Die Marktüberwachung am Regierungspräsidium Tübingen ist 
die im Non-Food-Bereich zuständige Überwachungsbehörde 
für das Land Baden-Württemberg. Sie überprüft die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen in den Bereichen Produktsi-
cherheit, Chemikaliensicherheit, Bauprodukte und energiever-
brauchsrelevante Produkte. 2022 wurden über 10.000 Über-
prüfungen durchgeführt, bei jeder fünften konnte ein Verstoß 
gegen gesetzliche Bestimmungen festgestellt werden. 
„Es zeigt sich, dass die Kontrollen, die der Gesetzgeber vorge-
sehen hat, so wichtig sind wie nie zuvor. Der weltweite Markt 
und hier insbesondere der Onlinehandel bringen es mit sich, 
dass den Anforderungen der Europäischen Union nicht immer 
die notwendige Bedeutung beigemessen wird. Darunter leiden 
die Sicherheit der Produkte, der Klima- und Umweltschutz. 
Mit unseren unabhängigen Prüfungen setzen wir genau an 
dieser Stelle an. Um die Verbraucherinnen und Verbraucher 
zu schützen, setzen wir wieder neue Schwerpunkte in unseren 
Jahresaktionen für 2023. Vertiefte Laborprüfungen, erlauben 
es uns, auch die versteckten Mängel zu entdecken“,   so Ab-
teilungspräsident Stephan Czarnecki. 
Fast 60 Schwerpunktaktionen pro Jahr führt die Marktüberwa-
chung in Baden-Württemberg durch und setzt immer wieder 
neue Akzente in der Überwachung. Dabei werden nicht nur 
alltägliche Produkte wie Baumwolltextilien, Glätteisen, Koh-
lenmonoxidmelder, Modeschmuck oder Toaster untersucht, 
sondern auch die Anforderungen an weniger von den Verbrau-
chern wahrgenommene Produkte, wie die Brandsicherheit von 
Kabeln für die Gebäudeinstallation oder die elektrische Sicher-
heit von SmartHome-Bauteilen. Teilweise war bei bestimmten 
Produktarten mehr als jedes dritte Produkt mangelhaft. Für 
2023 sind ebenfalls wieder fast 60 Aktionen geplant. Unter 
anderem sollen Batterien, Sonnenbrillen, Waschmittel, Mar-
kisen, Rasenmähroboter und Kettensägen überprüft werden. 
Zudem arbeitet die Marktüberwachung Baden-Württemberg 
auch eng mit anderen Behörden wie dem Zoll zusammen, 
um Verstöße gegen geltende Vorschriften aufzudecken und 
um zu verhindern, dass mangelhafte Waren überhaupt in den 
Binnenmarkt eingeführt werden. Im vergangenen Jahr wurden 
hierzu über 1.000 Kontrollen gemeinsam mit dem Zoll durch-
geführt. Diese Zusammenarbeit ist gerade in Zeiten des On-
linehandels besonders wichtig. Diese Einschätzung teilt auch 

Stephan Czarnecki: „Die Zusammenarbeit mit dem Zoll ist uns 
besonders wichtig. Hier hat sich über die Jahre ein stabiles 
Fundament der Zusammenarbeit entwickelt. Dazu kommt, 
dass auch die Marktüberwachungsbehörden über die Länder-
grenzen vernetzt sind. Nur eine gut aufgestellte und vernetzte 
Marktüberwachung kann dafür sorgen, dass der Verbraucher 
regelkonforme Produkte im Handel erhält. Wo die Produkte 
zirkulieren, müssen auch die Kontrollbehörden einen engen 
Austausch pflegen.“ 
Um dies zu gewährleisten, nutzt die Marktüberwachung in 
Baden-Württemberg auch die neuen Möglichkeiten, die der 
Gesetzgeber geschaffen hat, wie beispielsweise anonyme 
Testkäufe im Onlinehandel. Über eine europaweite Informati-
onsplattform tauschen die Marktüberwachungsbehörden ihre 
Informationen zu den Produkten aus. Über besonders gefähr-
liche Produkte informiert darüber hinaus auch die Europäische 
Kommission wöchentlich im Internet. Darunter befinden sich 
ebenfalls auch Produkte, die von der Marktüberwachung in 
Baden-Württemberg gemeldet wurden. 
Der Weltverbrauchertag ist ein wichtiger Anlass, um auf die 
Bedeutung des Verbraucherschutzes aufmerksam zu ma-
chen. Die Marktüberwachung Baden-Württemberg setzt ihr 
Engagement in diesem Bereich fort und trägt so weiter dazu 
bei, dass die Interessen der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher geschützt werden. 
Für weitere Informationen zur Tätigkeit der Marktüberwachung 
Baden-Württemberg und um Berichte über abgeschlossene 
Überwachungsaktionen einzusehen, besuchen Sie gerne den 
Internetauftritt des Regierungspräsidiums Tübingen unter  
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt11/a-z/. 

Tourismusausschuss verleiht Ehrenpreis an 
Fahrtziel Natur Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb freut sich über hochkarätige Auszeichnung 
Der Tourismusausschuss des Deutschen Bundestags hat die 
bundesweite Kooperation Fahrtziel Natur mit seinem Ehren-
preis 2023 ausgezeichnet. Im Rahmen der weltgrößten Touris-
musmesse ITB in Berlin überreichte die Ausschussvorsitzende 
Jana Schimke am 8. März, die Bleikristallkugel des Tourismus-
ausschusses an Fahrtziel Natur und hob das herausragende 
Engagement von BUND, NABU, VCD und Deutscher Bahn 
hervor: „Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich Fahrtziel Natur 
für den Klimaschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt. 
Die beispielhafte Kooperation ist Vorreiterin für nachhaltige 
Mobilität im Tourismus.“
Achim Nagel, Leiter der Geschäftsstelle des Biosphärenge-
biets Schwäbische Alb sieht darin auch eine Anerkennung für 
die gute Zusammenarbeit der vielen engagierten Menschen 
vor Ort „Wir freuen uns, dass unser langjähriger Einsatz für 
nachhaltige Mobilität und den Erhalt der Biodiversität von 
den Mitgliedern des Tourismusausschusses gewürdigt wird.“ 
Erst seit September 2022 ist dank der Unterstützung von Na-
turschutz, - Verkehrs- und Tourismusverbänden der Schwäbi-
sche Alb das Biosphärengebiet Schwäbische Alb ein Fahrtziel 
Natur-Gebiet. „Seit der Aufnahme des Biosphärengebiets bei 
Fahrtziel Natur wurde mit der Eröffnung des neuen Bahnhofs 
in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und den neuen Regiobus-
sen als Anschluss in das Biosphärengebiet die überregio-
nale Anbindung wiederum deutlich verbessert. Damit wird 
die klimafreundliche Anreise mit Bus und Bahn für die Gäste 
des Biosphärengebiets nochmals einfacher und vor Ort sind 
mit der AlbCard Mobilität und attraktive Angebote umsonst“ 
sagte Nagel. 
Hintergrundinformationen: 
Fahrtziel Natur-Gebiete unterstützen die nachhaltige Entwick-
lung ihrer meist ländlich geprägten Regionen. Um sensible 
Naturräume vom PKW-Verkehr zu entlasten, entwickeln Trä-
gergruppen spezielle Angebote und Konzepte, damit Gäste 
vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Auf diese 
Weise leistet die Kooperation einen wichtigen Beitrag zum 
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Klimaschutz. Fahrtziel Natur wurde wiederholt als offizielles 
Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. 
Seit 2001 engagieren sich die drei großen deutschen Um-
weltverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND), Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der 
Verkehrsclub Deutschland (VCD) sowie die Deutsche Bahn in 
der Kooperation Fahrtziel Natur. Ziel der Kooperation ist es, 
den touristischen Verkehr in Großschutzgebieten vom privaten 
Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel zu verlagern. Damit werden 
CO2-Emissionen eingespart und ein aktiver Beitrag zum Kli-
maschutz und zum Erhalt der biologischen Vielfalt geleistet. 
Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb hat sich mit dem 
Ziel für die Aufnahme beworben, in den bundesweiten Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch zu den Themen nachhalti-
ger Tourismus und nachhaltige Mobilität zu kommen und die 
Kooperation mit seinen eigenen Qualitäten auszubauen und 
zu stärken. Und vor allem mit dem Ziel, das ÖPNV-Angebot 
attraktiv weiterzuentwickeln und künftig mehr Gäste dazu zu 
bewegen, umweltfreundlich mit Bus und Bahn anzureisen. 
Für die Bewerbung wurde der seit 2013 bestehende Arbeits-
kreis Mobilität, in dem Verkehrsplanende, Verkehrsverbünde, 
Verkehrsunternehmerinnen und -unternehmer sowie Vertrete-
rinnen und Vertreter des Natur- und Umweltschutzes zusam-
menarbeiten, erweitert. Fortan arbeiten dort auch Vertreterin-
nen und Vertreter aus dem Tourismus mit. 
Wie eine Anreise in das Biosphärengebiet geplant werden 
kann, zeigt ein eigens dafür produzierter Film unter https://
www.biosphaerengebiet-alb.de/anreise. 
Weitere Informationen unter https://www.fahrtziel-natur.de/ 
 
 

Vierte gemeinsame Wertholzversteigerung 
des Landratsamts Alb-Donau-Kreis und dem 
ForstBW Forstbezirk Ulmer Alb Eine Eiche  
aus Mochental erzielte das beste Ergebnis 
Insbesondere Eichenholz bleibt weiter stark gefragt: Bei der 
regionalen Wertholzversteigerung in Langenau sind am Don-
nerstag, den 9. März 2023, wieder sehr hohe Erlöse erzielt 
worden. Der Durchschnittserlös aller Hölzer lag mit 712 Euro 
je Festmeter erneut über dem Vorjahresniveau. 2022 haben 
die Bieter im Schnitt 693 Euro je Festmeter bezahlt. Dies zeigt, 
dass es sich auch für den durchschnittlichen Waldbesitzer 
lohnt seine Hölzer im Rahmen einer Submission anzubieten. 
Das höchste Gebot gab ein Unternehmen für eine schön ge-
wachsene Eiche aus dem Staatswald des Forstbezirks Ulmer 
Alb bei Mochental ab. Der Stammabschnitt mit einem Volu-
men von 2,16 Festmetern erlöste den stolzen Preis von 9.610 
Euro, was einem Festmeterpreis von 4.449 Euro entspricht. 
„Das freut mich, dass wir in diesem Jahr ,die Braut‘ stellen 
können,“ sagt Tobias Schwarz vom ForstBW-Revier Mochen-
tal. Der Stamm wurde von den Forstwirt-Auszubildenden des 
Revieres geerntet. Die Fällung erforderte besondere Sorgfalt 
und Umsicht, um den Stamm nicht zu beschädigen. Der Baum 
wurde von einem Furnierwerk eingekauft und wird wohl für 
die Möbelproduktion genutzt. 
Hölzer stammen aus den Wäldern der Region 
Die gemeinsame Laub- und Nadelholzsubmission des Fach-
dienstes Forst, Naturschutz im Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
und dem ForstBW Forstbezirk Ulmer Alb fand in diesem Jahr 
zum vierten Mal nach der Forstreform statt. Für den Fachdienst 
Forst, Naturschutz war es insgesamt bereits das 35. Mal. Bei 
der Submission werden vor allem wertvolle Einzelstämme 
zum Verkauf angeboten. Die Stämme liegen dabei für einige 
Wochen an zentralen Submissionsplätzen aus, wo sie die In-
teressenten begutachten können. Die Abgabe der Angebote 

erfolgt in schriftlicher Form. Den Zuschlag erhält jeweils der 
Höchstbietende. 
Im Angebot waren zehn Baumarten: Neben Esche, Bergahorn, 
Linde, Kirsche, Roteiche und Kleinmengen von Birke, Bergul-
me und Elsbeere dominierte wieder die Eiche. Zudem stand 
etwas Lärche zum Verkauf. Das Holz stammt aus den ver-
schiedenen Wäldern des Alb-Donau-Kreises, des Landkreises 
Heidenheim, aus dem Stadtkreis Ulm sowie dem ForstBW 
Forstbezirk Ulmer Alb. Die zum Verkauf angebotene Menge 
lag mit rund 1.700 Festmetern auf dem langjährigen Niveau. 
Bieter kommen auch aus den Nachbarländern 
An der Submission beteiligten sich nicht nur regionale Bieter, 
sondern Bieter aus ganz Deutschland, Frankreich, Österreich 
und den Niederlanden. Das Spektrum reicht vom Schreinerei-
betrieb, über Säge- und Furnierwerke bis hin zu Spezialisten. 
Ihnen konnte ein hochwertiger, regionaler Rohstoff angeboten 
werden. Unter anderem decken sich französische Fassher-
steller mit hochwertigem Eichenholz aus unseren nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern ein. 
Alles über die Hintergründe der Submission erfahren interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger bei einer Führung im Rahmen 
des „Wald Erleben“-Programms. 

Geld sparen im Supermarkt - So schonen Sie Ih-
ren Geldbeutel mit bewusstem Einkaufsverhalten 
Die Lebensmittelpreise sind deutlich angestiegen. Bei einem 
Onlinevortrag des Fachdienstes Landwirtschaft des Landrat-
samtes Alb-Donau-Kreis am Mittwoch, den 29. März 2023, 
um 9 Uhr bzw. 17.30 Uhr gibt es Tipps für den Einkauf im 
Supermarkt. Wie kann man beim Einkaufen Geld sparen und 
trotzdem bewusst einkaufen? Welche Einkaufsfallen gibt es 
im Supermarkt? Die Webinare dauern jeweils rund andert-
halb Stunden. 
Interessierte können sich unter diesem Link anmelden: 
09:00 bis 10:30 Uhr: 
https://next.edudip.com/de/webinar/202326/1882135 
17:30 bis 19:00 Uhr: 
https://next.edudip.com/de/webinar/202327/1882141

Mehrwegangebotspflicht 
Seit dem 1. Januar 2023 müssen Letztvertreiber, die Lebens-
mittel und Getränke zum Mitnehmen, in Lebensmittelverpa-
ckungen aus Einwegkunststoff oder mit einem Kunststoffanteil 
bzw. Einweggetränkebecher anbieten, den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern wahlweise auch Mehrwegverpackungen an-
bieten. Nachfolgend erhalten Sie hierzu einige Informationen. 
Wer ist zum Angebot einer Mehrweg-Alternative verpflichtet? 
Die Mehrwegangebotspflicht gilt für so genannte Letztvertrei-
ber, die Speisen und Getränke in Lebensmittelverpackungen 
aus Einwegkunststoff oder Einweggetränkebecher abfüllen 
und „to go“ an Endverbraucherinnen und -verbraucher ab-
geben. Dies umfasst beispielsweise Lieferdienste, Restau-
rants, Bistros und Cafés. Dabei muss die Befüllung nicht un-
mittelbar vor der Übergabe an die Endverbraucherinnen und 
-verbraucher erfolgen; auch bei vorab abgefüllten Speisen 
und Getränken wie bei verzehrfertigen Salaten oder Sushi in 
der Selbstbedienungstheke muss eine Mehrweg-Alternative 
angeboten werden.1 
Gleichbehandlung von Mehrwegverpackungen und Ein-
wegverpackungen 
-  Speisen und Getränke in Mehrwegverpackungen dürfen 

nicht teurer sein oder schlechter gestellt werden als Ein-
wegverpackungen. 

-  Positive Kaufanreize, wie Treuesystem, müssen sowohl 
für einweg- als auch mehrwegverpackte Ware gelten. Für 
Speisen und Getränke in Einwegverpackungen dürfen kei-
ne Vergünstigungen gegeben werden. 

-  Auf Mehrwegverpackungen darf ein angemessenes Pfand 
erhoben werden. 
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Hinweispflichten: 
Letztvertreiber müssen auf das jeweilige Mehrwegangebot 
durch gut sicht- und lesbare Informationstafeln (z. B. Schilder 
oder Plakate) hinweisen, damit Verbraucherinnen und Verbrau-
cher sofort erkennen, dass sie Speisen und Getränke auch in 
einer Mehrwegverpackung erhalten können. 
Rücknahme der Mehrwegverpackungen 
-  Letztvertreiber müssen Mehrwegverpackungen, die sie 

ausgeben, wieder zurücknehmen. 
-  Die Hygienebestimmungen zur Rücknahme, Reinigung und 

Ausgabe von Mehrwegverpackungen müssen beachtet 
werden. 

Regelungen für kleine Unternehmen und Verkaufsauto-
maten 
Für Letztvertreiber mit bis zu 80 Quadratmeter Verkaufsflä-
che und nicht mehr als fünf Beschäftigten gelten folgende 
Erleichterungen: 
-  Die Letztvertreiber müssen auf Wunsch der Verbrauche-

rinnen und Verbraucher Speisen und Getränke in Schalen 
und Becher füllen, die von diesen mitgebracht werden. 
Die Betriebe haben keine Verantwortung dafür, dass die 
mitgebrachten Gefäße für den Transport der Lebensmittel 
geeignet sind. 

-  Die Letztvertreiber müssen auf diese Möglichkeit durch 
gut sicht- und lesbare Informationstafeln hin- weisen. 

-  Beim Befüllen der Gefäße müssen die geltenden Hygiene-
bestimmungen und Anforderungen an die Lebensmittelsi-
cherheit eingehalten werden. 

-  Bei Verkaufsautomaten hat der Letztvertreiber die Wahl, 
ob der Verkauf auf Kundenwunsch auch in Mehrwegver-
packungen erfolgt oder ob lediglich kundeneigene Mehr-
wegbehältnisse durch die Automaten befüllt werden. 

  Hinweis: Für Verkaufsautomaten, die zur Versorgung von 
Mitarbeitern in Betrieben aufgestellt wurden, gilt die Mehr-
wegangebotspflicht nicht. 

Bußgeldvorschrift 
Verstöße gegen die gesetzlichen Pflichten können eine Ord-
nungswidrigkeit darstellen und mit einem Bußgeld von bis zu 
10.000 Euro je Einzelfall geahndet werden. 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an die untere Ab-
fallrechtsbehörde, Landratsamt Alb-Donau-Kreis, E-Mail: Um-
welt-Arbeitsschutz@alb-donau-kreis.de wenden. 
Bei Fragen zur Hygiene können Sie sich mit der Lebensmit-
telüberwachungsbehörde im Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
in Verbindung setzen, E-Mail: Lebensmittelueberwachung@
alb-donau-kreis.de 
Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz 
Stand: 14. März 2023 
---  
1 Unerheblich ist dabei, ob die Befüllung direkt in der Ver-
kaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe erfolgt, etwa in sepa-
raten Neben- oder Vorbereitungsräumen des Letztvertreibers. 
2 Unter den Begriff der Verkaufsflächen fallen auch alle für 
Verbraucherinnen und Verbraucher frei zugängliche Flächen 
wie etwa Sitz- und Aufenthaltsbereiche - auch im Außenbe-
reich. Im Bereich des Versandhandels gelten zusätzlich alle 
Lager-, Versand-, Regal- und Kommissionierflächen als Ver-
kaufsflächen. 

Krötenwanderungen im Alb-Donau-Kreis 
setzen ein Landratsamt bittet Autofahrer 
nahe beliebten Laichgewässern um Vorsicht 
Grasfrosch, Erdkröte oder Bergmolch: Wenn die Witterung 
milder wird, verlassen Amphibien wie diese ihren Winterunter-
schlupf und wandern zum Paaren und Laichen in die Sommer-
quartiere. Auf ihren Laichwanderungen überqueren die Tiere 
häufig stark befahrene Straßen, die ihnen zum Verhängnis wer-
den können. Daher bittet der Fachdienst Forst, Naturschutz 
des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis Autofahrer im Frühjahr 
um besondere Vorsicht. 

An den bekannten, besonders gefährdeten Straßenabschnit-
ten gibt es zum Teil feste Zäune, Leitsysteme oder Durchlässe 
für die Tiere. Zusätzlich werden während der Laichwanderun-
gen provisorische Krötenschutzzäune aufgestellt. Ehrenamtli-
che Helferinnen und Helfer, meist von den Naturschutzverbän-
den, sammeln täglich zwei- bis dreimal die Tiere entlang der 
Fangzäune in Eimern und bringen sie sicher über die Straße. 
Außerdem stehen spezielle Hinweisschilder an den Straßen, 
die auf die Amphibienwanderungen aufmerksam machen. Für 
die Autofahrer bedeutet das: Fuß vom Gas, denn Tempo run-
ter und Vorsicht beim Fahren ist während der Wanderungszeit 
der Kröten der beste Amphibienschutz. 
Die Kröten wollen zur Paarung und zum Ablaichen in das Ge-
wässer zurück, in dem sie selbst aufgewachsen sind. Im Alb-
Donau-Kreis gibt es einige Gewässer, die bei den Kröten als 
besonders beliebte Laichgewässer gelten - beispielsweise der 
Schmiechener See zwischen Schelklingen und Allmendingen 
und der Ziegelweiher zwischen Dornstadt und Beimerstetten. 
An folgenden Straßen im Alb-Donau-Kreis finden alljährlich 
Krötenwanderungen statt, dort bittet das Landratsamt die 
Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht: 
- B 492 Allmendingen - Schmiechen 
- L 240 Schelklingen - Ringingen 
- L 260 Dietenheim - Regglisweiler 
- L 260 Oberkirchberg - Illerrieden (Wochenauer Steige) 
- L 1232 Amstetten - Ettlenschieß 
- L 1236 Wippingen - Asch 
- L 1239 Beimerstetten - Dornstadt 
- L 1244 Arnegg - Ermingen 
- L 1268 Dietenheim - Wain 
- K 7313 Schalkstetten - Bräunisheim 
- K 7352 Rottenacker - Volkersheim 
- K 7360 Erbach - Ringingen 
- K 7360 Ringingen - Eggingen 
- K 3762 Rißtissen - Untersulmetingen 
- K 7364 Illerrieden - Dorndorf 
- K 7365 Illerrieden - Beuren 
- K 7373 Ersingen - Dellmensingen 
- K 7385 Wippingen - Sonderbuch 
- K 7401 Urspring - Reutti 
- K 7402 Westerstetten - Holzkirch 
- K 7403 Beimerstetten - Tomerdingen 
- K 7411 Eggingen - Erstetten 
- K 7414 im Bereich Kirchen 
  

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Ulm

Ausbildung oder Studium - 
eine Entscheidungshilfe 
Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ulm 
bietet am Mittwoch, den 22. März einen Online-Vortrag zum 
Thema „Ausbildung oder Studium - eine Entscheidungshilfe“ 
an. Den Schulabschluss endlich in der Tasche - und was nun? 
Welcher Weg ist der Richtige, Ausbildung oder Studium? Direkt 
studieren oder doch erst eine Ausbildung machen? Wo liegen 
die Unterschiede? Beginn der einstündigen Veranstaltung ist 
um 17 Uhr. Zielgruppe des Vortrags sind Schülerinnen und 
Schüler von Gymnasien und Berufskollegs. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BIZ@arbeitsagentur.
de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731 160-888. 
Der Link zum Videokonferenzportal wird 1 - 2 Tage vor Veran-
staltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und 
mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich. 
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Gemeinde Grundsheim 
sucht für das Rathausgebäude incl. Gemeindesaal und das 
Feuerwehrhaus zum nächst möglichen Zeitpunkt eine Reini-
gungskraft (m/w/d) 
Die Anstellung erfolgt in einem geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnis auf Stundenbasis. 
Wir bieten ein selbständiges und eigenverantwortliches Arbei-
ten in unseren beiden Gebäuden. Die Arbeitszeit und Umfang 
ist flexibel einteilbar und wird im Einvernehmen mit dem Bür-
germeister und Feuerwehrkommandanten festgelegt. 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 
29.03.2023 per E-Mail oder postalisch an Bürgermeister Uwe 
Handgrätinger, Kirchweg 1, 89613 Grundsheim oder info@
grundsheim.de, Tel. 07357-91030, tagsüber 07393-1648. 
  

 
 
 
 

    

 

  

   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   
   

   
 
 

  
 

Ort: Kulturraum „Unteres Schloss“, 
 Schlosshofstraße 10, 89614 Öpfingen 
Tag, Beginn: Samstag, 22.04.2023, 20.00 Uhr 
Vorverkauf: 10,00 € 
Abendkasse: 12,00 € 

 
 
 
 

    

 

  

   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   
   

   
 
 

  
 

Im Jahr 2019 entschied sich 
die Ulmer Band on um die 
Musiker Andreas Tietzel, Jo-
achim Müller und Jochen 
Wegerer zusammen mit dem 
Gitarristen Volker Gernth für 
einen musikalischen Neuan-
fang. 
Mit echobay fanden die vier 
Künstler eine neue kreative 
Heimat, um von dort aus auf 
eine musikalische Reise zu 
gehen. 

Geprägt vom Sound der 80er fand die Band schnell ihren ei-
genen, richtungsweisenden Stil mit einfühlsamen und mitrei-
ßenden Melodien. 
In den vergangenen Jahren entstanden dabei aus Ideen und 
Geschichten einfühlsame Songs, die den Zuhörer im Cinemas-
cope-Breitbandsound in die musikalische Welt von echobay 
eintauchen lassen. 
Dabei treffen eingängige Popmelodien auf atmosphärische 
Gitarrensounds, straighte Bass-Grooves und elektrisierende 
Beats. 
Echobay verneigt sich dabei vor dem musikalischen Erbe der 
großen Pop- und Rockbands der 80er und 90er. 
Joachim Müller Gesang, Gitarre 
Andreas Tietzel Bass 
Jochen Wegerer Schlagzeug/Gesang 
Volker Gernth Gitarre 
Vorverkauf: 
Rathaus Öpfingen, Schlosshofstraße 10, 89614 Öpfingen oder 
Tel. 07391 7084-0. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

 

  

 

 

mit dem Programm 
„Weltberühmt in Oberschwaben“  
Freitag 24. März 2023 
in der Mehrzweckhalle
in Griesingen.  
Einlass ist ab 19 Uhr, 
Beginn ab 20 Uhr. 
Vorverkauf Kartenpreis: 13,00 € 
Abendkasse Kartenpreis: 15,00 € 

(Karten sind keine Platzkarten) 

Vorverkaufsstellen: 
- Rathaus Griesingen, Alte Landstraße 51, 89608 Griesingen 
  Verkauf während Öffnungszeiten gegen Barbezahlung, 

keine telefonische Reservierung 
-  kabarett@sg-griesingen.com, Bezahlung per Überweisung 

(IBAN: DE56 6006 9346 0565 3530 04) und Kartenversand 
per Post 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 
  

   
  

   

 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

 

  

 

 
 

 

Mit ihrem Programm „Weltberühmt in Oberschwaben“ schlägt 
die Saubachkome.de ein neues Kapitel in ihrem Bestehen auf. 
Mit brandneuen und bewährten Sketchen in neuem Gewand 
wagen die 4 Komödianten vom Saubach den Neustart. Man 
darf gespannt sein. 
Das Publikum darf wieder unbeschwert auf Geschichten und 
Lieder aus dem Land der Trottoir-Kehrer, der Häuslesbauer, 
der Spätzlesesser, kurz: der Schwaben freuen. 
Denn die Liebe zur Heimat ist der im Südwesten wohlbe-
kannten Comedy-Gruppe in jedem Stück anzusehen. Was 
Land und Leute so umtreibt ist der Nährboden, aus dem die 
Saubachkome.de sich lustvoll bedient. Die Saubachkome.de 
spielt alltägliche Szenen mit viel Leidenschaft und dem Blick 
fürs Detail: Dazu gehören die Leiden hungriger Männer in der 
Warteschlange vor dem Essensbuffet. Doch irgendwie scheint 
es nicht voran zu gehen. Da hört der Spaß auf! 
Wer die Saubachkome.de kennt, der weiß, dass sie noch viele 
Glanzstücke im Köcher hat und diese gegebenenfalls ohne 
Vorwarnung auf das Publikum abfeuern. Spontanität ist in und 
garantiert einen kurzweiligen und höchstamüsanten Abend. 
Das sollte man nicht verpassen! 
Die SG Griesingen freut sich über euren Besuch! 
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Öffnungszeiten der  
Postagentur Oberstadion 
Mo. 14.00 bis 16.30 Uhr 
Di. 14.00 bis 16.30 Uhr 
Mi. 09.00 bis 11.00 Uhr 
 14.00 bis 16.30 Uhr 
Do. 14.00 bis 18.00 Uhr 
Fr. 09.00 bis 11.00 Uhr 
 14.00 bis 16.30 Uhr 
Sa. 08.30 bis 11.30 Uhr 
  
Unter der Telefonnummer 07357/921423 sind wir für Sie 
zu den Öffnungszeiten erreichbar. 
  
Unser Dauertiefpreis für Oberhemden!!! 
Oberhemd 3,40 Euro 
gewaschen und handgebügelt 
  
Ihr Team von der Postagentur Oberstadion, Kirchplatz 23 
Erika Lamparter, Brigitte Laub, Ewa Michna, Ariane Schelkle

G E S U C H T

Halbes Hemd, ganzer Held
Obwohl sein geistiger „Vater“ Belgier war, ist der von uns 
Gesuchte ein US-Amerikaner, wie er im Buche steht. Wobei 
er sich mit der Zeit sehr verändert hat: 1946 geboren, war 

er zunächst noch kräf-
tig-kompakt ge-
baut, verdünnte 
sich dann aber 
und ist inzwi-
schen – im Ge-
gensatz zu vie-

len seiner Kollegen – eher ein 
halbes Hemd. Wegen seiner Vorbild-

funktion hat er sich zudem in den 1980er-
Jahren das Rauchen abgewöhnen müssen. Da-

für verlieh ihm die Weltgesundheitsorganisation sogar einen 
Preis. Auch wenn es zwischenzeitlich eine vermeintliche Ver-
lobte an seiner Seite gab, bleibt er wohl der ewige Junggesel-
le. Dazu passt sein legendärer Lieblingssong, wenngleich er 
selten wirklich allein ist. Denn er bestreitet seine Abenteuer 
stets mit seinem außergewöhnlich talentierten Freund, und 
auch ein einfältiger Hund ist oft mit von der Partie, wenn es 
darum geht, berüchtigte Kriminelle zur Strecke zu bringen. Mit 
seiner Coolness und der Fähigkeit, schneller zu schießen als 
sein eigener Schatten, scha� te er es schließlich auch noch auf 
die Leinwand und zur weltbekannten Werbe� gur. Wie heißt 
der wohl berühmteste Zeichentrickheld des Wilden Westens, 
der das Glück schon im Namen trägt?   Mohren/DEIKE
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Lösung: Lucky Luke, Comic-Cowboy, Maurice De Bevere veröentlich-
te am 10. September 1947 dessen erstes Abenteuer.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

07154 8222-70

Bitte beachten Sie die wichtigsten 
Punkte bei der Erstellung Ihrer Anzeige:

Dateiformate
Senden Sie uns Ihre Anzeige bitte als 
PDF- oder EPS-Datei (mit eingebun-
denen Schriften). Bilder im JPG- oder 
TIF-Format mit mindestens 300 dpi 
Auflösung.

Für eine reibungslose Abwicklung bitten 
wir Sie, uns keine offenen Dateien, wie 
z.B. Word-, Excel- oder PowerPoint-Da-
teien, bei Grafikprogrammen keine 
CDR- oder QXD-Dateien zu senden.

Auftragserteilung
Zur Dateiübertragung senden Sie uns 
bitte ein Telefax oder per Mail die ge-
nauen Angaben, in welchem Mittei-
lungsblatt Ihre Anzeige erscheinen soll.

Desweiteren benötigen wir den Erschei-
nungstermin, Ihre Rechnungsanschrift, 
Bankdaten und eine Telefonnummer für 
eventuelle Rückfragen.

Wichtiger Hinweis
zur Anzeigenschaltung

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG
Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

Anzeigen-Info:
Telefon 07154 8222-70

Fax 07154 8222-15

Mail anzeigen@duv-wagner.de
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Warum bilden Ameisen Straßen?
Wenn eine Ameise etwas zu fressen gefunden hat, holt sie ihre Artge-
nossen zu Hilfe, um die Beute gemeinsam in den Bau zu transportie-
ren. Dafür kostet sie erst einmal von dem Essen und spuckt es zurück 
im Bau den anderen Ameisen regelrecht vor die Füße. Um anschließend 
den Weg zurück zum Fundort zu � nden, hat die Ameise Markierungen 
aus Duftsto� en hinterlassen. Jede einzelne Ameise, die nun mitkommt, um die Nahrung zu trans-
portieren, � ndet so nicht nur den Weg, sondern hinterlässt ihrerseits ebenfalls Duftsto� e, durch 
die wiederum neue Ameisen angelockt und auf die „Straße“ geführt werden.  Glawion/DEIKE

 HALLO KINDER!

KINDER-
GITTERRÄTsel
Trage die Wörter anhand der 
Zahlen in die Kästchen ein! 
Achtung: Zu manchen Zahlen 
gehören zwei Bilder – je eines 
für waagrecht und senkrecht.

Lösungen 
Irmi:  

Kindergitterrätsel:  
1. Bus, 2. Kugel/Kuchen, 3. Latz, 
4. Maus/Marionette, 5. Kinn, 
6. Rehkitz, 7. Bohnen, 8. Erdbee-
ren, 9. Turban, 10. Narwal, 11. Eva, 
12. Sense/Schaf, 13. Nonne, 
14. Hunde, 15. Sau/Sun, 16. Ulf, 
17. Null, 18. A� e

Lösungen 
Irmi:  

Kindergitterrätsel:  
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Vorteile: attraktive Vergütung, modernes Umfeld 
Eintrittsdatum: sofort bzw. nach Vereinbarung

Für alle Ausschreibungen gilt:

Haben Sie Fragen an uns? 
Wir sind von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr
unter Tel. +49 751 3700 6322 für Sie erreichbar.

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten 
bei uns und bewerben Sie sich jetzt:

vetter-pharma.com/karriere

Vetter – für mehr Lebensqualität.

Internationales 
Tech-Niveau,
gleich bei Ihnen 
um die Ecke.

Internationales 
Tech-Niveau,
gleich bei Ihnen 
um die Ecke.

Pharmakant, Technischer Assistent (m/w/d) 
Quality Oversight
Dokumentieren Sie Produktionsprozesse vom Ansatz 
über die Abfüllung bis zur Verpackung. Dabei beurteilen 
Sie Abweichungen und entscheiden über Korrekturmaß-
nahmen. (Job-ID – Teilzeit, Langenargen: 42121 | Vollzeit, 
Ravensburg: 39862)

Leiter (m/w/d) Malerwerkstatt
Organisieren Sie die Maler-, Lackier-, Tapezier- und Boden-
belagsarbeiten an den Standorten von Vetter. Dazu gehören 
die Koordination von Dienstleistern sowie das Führen und 
Fördern von Mitarbeitenden. (Job-ID 42677)

IT-Qualitätsmanager (m/w/d) Computervalidierung
Erstellen Sie Testpläne und überprüfen Sie am Standort 
Ravensburg zentrale IT-Systeme und -Prozesse sowie Soft-
ware- und Hardware-basierte IT-Infrastrukturkomponenten. 
(Job-ID 38303)

WIR SUCHEN

DAS HOLZ, 
WELCHES 
ALLES 
ZUSAMMEN 
HÄLT

Leitung Fachbereich 
Fort- und Weiterbildung 
im Holzbau (m/w/d)
Ihre Aufgaben - das erwartet Sie

• Sie verantworten das Seminarprogramm
• Sie entwickeln Innovationen
• Sie netzwerken mit Referenten, 

     Prüfungsauschüssen und Kammern
• Sie planen und verantworten das Budget

• Expertise im Holzbau
• Ohr am Puls der Holzbaubranche
• Freude bei Kundenkontakt und Personal
• Qualifikation im Baubereich DQR6 oder 

höherwertig

Ihr Profil - Sie bringen mit

Ihre Vorteile - bei uns sind Sie richtig

• leistungsgerechte Bezahlung mit 
     interessanten Zusatzleistungen
• mobiles Arbeiten möglich
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungen

Bildungszentrum Holzbau
Leipzigstraße 21
8400 Biberach 
www.zimmererzentrum.de

STELLENANGEBOTE

GESCHÄFTSANZEIGEN
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